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Zur Nutzung und Anwendung der neuen Medien in Deutschland – Chancen in der
Informationsgesellschaft

Die neuen Informations- und Kommunikations-

dienste, auch neue Medien genannt, haben epo-

chale Auswirkungen auf alle Lebensbereiche von

Bürger und Staat. Sie führen zu einer dramatischen

Beschleunigung der Globalisierung mit vielfälti-

gen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kul-

turellen Herausforderungen. Die Entwicklung zur

Informationsgesellschaft verläuft rasant, grenz-

überschreitend und weltweit. Nicht nur für den

Einzelnen, sondern sogar für Staaten ist der Über-

gang zur Informationsgesellschaft unaufhaltsam

und schicksalhaft. Nur diejenigen, die bei der Ent-

wicklung und Anwendung der neuen Medien eine

Spitzenposition einnehmen, werden an der Gestal-

tung der künftigen kulturellen, politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Welt teilhaben. Der

Schlüssel für neue Arbeitsplätze, für Wohlstand

und soziale Sicherheit liegt in einer führenden

Rolle bei der Entwicklung und Anwendung der

neuen Techniken und Dienste. Wer die Zukunft

gestalten will, muss bei der Entwicklung und

Anwendung der Informations- und Kommunika-

tionsdienste zu den Handelnden gehören.

Die Entwicklung und Anwendung der neuen Infor-

mations- und Kommunikationsdienste vollzieht

sich weltweit in privatwirtschaftlichen Unterneh-

men. Sie wird vom grenzüberschreitenden Wettbe-

werb dieser Unternehmen untereinander getrieben.

Der Staat kann die weltweite Entwicklung der neu-

en Medien und Dienste weder planen noch steuern.

Er kann die Einführung der neuen Medien aller-

dings durch geeignete Rahmenbedingungen för-

dern und beschleunigen. Große Bedeutung kommt

auch öffentlichen Leitprojekten zu, mit denen alle

staatlichen und kommunalen Ebenen als innova-

tive Beschaffer und Anwender die Entwicklung

zusätzlich anstoßen können. Staatliche Förderung

der wissenschaftlichen Grundlagenforschung ist

auch bei den neuen Medien unabdingbar.

Der dynamische Charakter des Wandels zur Infor-

mationsgesellschaft bringt es mit sich, dass sich

Aufgabenschwerpunkte verschieben und neue

Aufgabenfelder entstehen. Dementsprechend

müssen Rahmenbedingungen entwicklungsoffen

gestaltet sein und möglichst große Freiräume für

Innovation und Kreativität zulassen. Die Anwen-

der und Anbieter moderner Informations- und

Kommunikationstechniken werden sich nur dann

optimal entwickeln können, wenn die allgemei-

nen und speziellen Rahmenbedingungen verläss-

lich und stabil sind. Bei den speziellen Rahmen-

bedingungen muss die Zukunftsoffenheit des re-

gulatorischen Rahmens Vorrang haben vor dem

Wunsch nach Sicherheit im Detail.

Voraussetzung für eine günstige Entwicklung der

neuen Medien in Deutschland sind sowohl posi-
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tive allgemeine Rahmenbedingungen für den

Standort Deutschland als auch vernünftige be-

reichsspezifische Regelungen als spezielle Rah-

menbedingungen. Letztere betreffen Schutzvor-

schriften für den Nutzer (z. B. Jugendschutz,

Schutz vor strafbaren Inhalten, Datenschutz, Ver-

braucherschutz), den Schutz der Urheber, der be-

teiligten Unternehmen und die Wahrung der staat-

lichen Interessen (z. B. Steuern, Strafverfolgung,

innere und äußere Sicherheit). Nur wenn Deutsch-

land im internationalen Vergleich günstige allge-

meine und spezielle Rahmenbedingungen für die

neuen Medien aufweist, wird die notwendige Zahl

neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze entstehen.

Da die modernen Informations- und Kommunika-

tionsdienste weltweit grenzüberschreitend er-

bracht werden und das Internet von seiner Struk-

tur her Grenzkontrollen unmöglich macht, müs-

sen die speziellen Rahmenbedingungen der neuen

Dienste in weiten Bereichen international abge-

stimmt werden.

Nach den Koalitionsvereinbarungen zielt die Poli-

tik der Bundesregierung auf eine beschleunigte

Nutzung und Verbreitung moderner Informations-

und Kommunikationstechnologie in der Gesell-

schaft. Chancen und Potentiale der Wissens- und

Kommunikationsgesellschaft müssen für eine in-

ternational wettbewerbsfähige Wirtschaft, für

neue Erwerbsarbeit, für ökologische Nachhaltig-

keit, für einen uneingeschränkten Informationszu-

gang, für Wissenserweiterung und für die welt-

weite Erweiterung der Freiheitsräume der Men-

schen ausgeschöpft und erschlossen werden.

Vo r b e m e r k u n g

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert befindet sich
die Bundesrepublik Deutschland immer deutlicher im
Übergang zur Informationsgesellschaft. Die durch die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologi-
en angestoßenen Entwicklungen werden dabei in al-
len Lebensbereichen zu teilweisen drastischen Verän-
derungen führen. Früher getrennte Branchen wie die
Telekommunikation, die Informationstechnik und die
neuen Medien wachsen immer stärker zusammen. Mit
der anhaltenden dynamischen Verbreitung des Inter-
nets eröffnen sich z. B. Unternehmen neue Möglich-
keiten, Produktivitätszuwächse zu erzielen und Märk-
te zu erschließen. Nach einer Prognose der amerikani-
schen Beratungsfirma Forrester Research wird im
Jahre 2003 jeder zweite Bundesbürger das Internet
zum Einkauf nutzen.

Bundeskanzler Gerhard Schröder hat in seiner Regie-
rungserklärung vom 10. November 1998 die Bedeu-
tung der neuen Medien und der Informations- und
Kommunikationswirtschaft für die Politik der Bun-

desregierung deutlich herausgestellt. Nach der Koali-
tionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 zielt die Po-
litik der Bundesregierung „auf die beschleunigte Nut-
zung und Verbreitung moderner Informations- und
Kommunikationstechnologie in der Gesellschaft.“
Die Bundesregierung betrachtet es deshalb als vor-
dringliche Aufgabe, die beschriebenen Entwicklun-
gen im Interesse von Innovationen und Beschäftigung
weiter zu fördern und politisch zu gestalten. Hierzu
hat sie vor kurzem das Aktionsprogramm „Innovation
und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des
21. Jahrhunderts“ vorgelegt, in dem sie die Hinter-
gründe und ihre politischen Aktionsziele ausführlich
dargelegt hat.

Rahmenbedingungen (Ordnungsrahmen)

1. Wie beurteilt die Bundesregierung das Zusammen-

wachsen, d. h., die Konvergenz der Branchen Tele-

kommunikation, Medien und Informationstechnolo-

gien?

In welchen Punkten und Bereichen sieht sie im Hin-

blick auf die Mitteilung der EU-Kommission über

die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zum

„Konvergenz-Grünbuch“ (COM 1999 108 final)

weiteren Handlungsbedarf?

Das Zusammenwachsen der Branchen Telekommuni-
kation, Medien und Informationstechnologie wird
grundlegend neue Wertschöpfungsketten und strategi-
sche Unternehmensallianzen auf internationaler Ebe-
ne schaffen. Diese Prozesse werden weitreichende
Konsequenzen für die ökonomische und gesellschaft-
liche Entwicklung haben. In der Stellungnahme der
Bundesregierung zum „Grünbuch zur Konvergenz der
Branchen Telekommunikation, Medien und Informa-
tionstechnologie“ [KOM (97) 623, 1997] hat die Bun-
desregierung zum einen deutlich gemacht, dass der
Konvergenzbegriff einer klaren Definition bedarf: Es
muss zwischen verschiedenen Aspekten (Technik, In-
halte, Wirtschaftsfragen) differenziert werden. Zum
anderen bedeutet Konvergenz der Technik nicht not-
wendig Konvergenz der Inhalte. Insoweit bedarf es ei-
nes Rechtsrahmens, der die unterschiedlichen Funkti-
onen von Rundfunk, Telekommunikation und den
neuen Medien sachgerecht berücksichtigt. In dieser
Auffassung sieht sich die Bundesregierung durch die
Schlussfolgerungen der Räte für Telekommunikation
und Kultur/Audiovisuelles zu den öffentlichen Kon-
sultationen über das Grünbuch zur Konvergenz be-
stätigt, die sich für eine sektororientierte, auf den
bestehenden Regelungsstrukturen aufbauende Fort-
entwicklung des Regulierungsrahmens für Medien,
neue Dienste und Telekommunikation ausgesprochen
haben (zum Handlungsbedarf: siehe Antwort auf
Frage 3).
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2. Was ist aus Sicht der Bundesregierung zu unterneh-

men, um der in der EU-Kommissionsmitteilung ent-

haltenen Kernaussage Rechnung zu tragen, nach der

die Rundfunksender in ihren jeweiligen Mitglied-

staaten veranlasst werden sollten, klar zwischen be-

stimmten öffentlichen Sendeaktivitäten und Aktivi-

täten auf Gebieten, die dem Wettbewerb unterliegen,

zu unterscheiden?

Der EU-Rat und die dort vereinigten Vertreter der Re-
gierungen der EU-Mitgliedstaaten haben im Novem-
ber 1998 in einer Entschließung festgestellt und be-
kräftigt, dass das Protokoll zum Amsterdamer Vertrag
von 1997 die besondere Rolle des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks herausstellt und den Mitgliedstaaten
die Befugnis zusteht, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk entsprechend den Erfordernissen zur Erfül-
lung seines öffentlichen Auftrags zu finanzieren. In
Übereinstimmung mit den Regierungen der anderen
EU-Mitgliedstaaten ist die Bundesregierung daher der
Auffassung, dass es nicht Aufgabe der EU-Kommissi-
on ist, eine Aufteilung bzw. Klassifizierung von Pro-
grammen nationaler öffentlich-rechtlicher Rundfunk-
veranstalter danach vorzunehmen, ob sie vom öffent-
lichen Auftrag abgedeckt sind oder nicht.

3. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um

Zulassungs- und Genehmigungsverfahren im Me-

dienbereich abzubauen oder zu vereinfachen und um

die Beratung und Abstimmung zwischen Bund und

Ländern sowie den verschiedenen Zulassungs- und

Aufsichtsbehörden im Medien- und Telekommuni-

kationsbereich zu verbessern?

Hält die Bundesregierung die Schaffung eines neuen

Gremiums („Kommunikationsrat“) für sinnvoll?

Wenn ja, wie sollte sich ein solches Gremium zu-

sammensetzen, welche Konsequenzen hätte es für

die bisher mit diesen Fragen befassten Einrichtun-

gen, und welche Schritte wird die Bundesregierung

zum Zustandekommen dieses Gremiums unterneh-

men?

Die Gesetzgeber (Bund, Länder) haben in weiten Tei-
len bereits Initiativen ergriffen und mit dem Telekom-
munikationsgesetz (TKG), dem Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetz des Bundes (IuKDG)
und dem Mediendienstestaatsvertrag der Länder
(MDStV) wichtige Schritte eingeleitet. Im Bereich
der Infrastrukturen, bei denen die Konvergenz bereits
vollzogen ist, gilt es, vor allem horizontale, sektor-
übergreifende Ansätze zu finden, wie sie z. B. im
TKG schon im Wesentlichen umgesetzt sind. Auch in
Zukunft werden im Infrastrukturbereich übergreifen-
de Lösungsansätze erforderlich bleiben. Der Ord-
nungsrahmen für Information, Kommunikation und
Medien in Deutschland hat mit dem IuKDG und dem
MDStV eine neue Orientierung erfahren. Sie spiegelt
sich wieder in der Aufteilung der Angebote in Infor-

mations- und Kommunikationsdienste (Teledienste,
Mediendienste) und Rundfunk. Mit dieser Aufteilung
wurde ein pragmatischer, entwicklungsoffener Weg
vorgegeben, um den besonderen Anforderungen einer
sich verändernden Medienlandschaft gerecht zu wer-
den.

Gleichwohl ist abzusehen, dass die inhaltliche Diffe-
renzierung der Medienangebote aufgrund der fort-
schreitenden wirtschaftlichen und technologischen
Entwicklung neue Fragen aufwerfen wird. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die historisch gewach-
sene Aufsplitterung der Aufsichtsbehördenstruktur,
etwa im Bereich der Telekommunikation, der Medien,
des Jugend- und des Datenschutzes. Dieses ausdiffe-
renzierte System der Aufsichtsstrukturen erscheint
unübersichtlich und unpraktikabel, da die Medien in
technischer und ökonomischer Hinsicht konvergieren
und sich im internationalen Wettbewerb behaupten
müssen. Der Bund und die Länder stehen vor der Auf-
gabe, zukunftsfähige Lösungen für die unterschiedli-
chen Anwendungsformen und Nutzungen der Infor-
mations-, Kommunikations- und Telekommunikati-
onsdienste zu finden. Die Bundesregierung hat bereits
in ihrem Bericht zur Evaluierung des Informations-
und Kommunikationsdienstegesetzes – IuKDG-Be-
richt – (Drucksache 14/1191) deutlich gemacht, dass
sie in dem derzeitigen Regulierungsmodell nur eine
vorübergehende Lösung sieht, die die Richtung für
eine Fortentwicklung des Medienordnungsrahmens in
Deutschland vorgibt. Sie hat deshalb im Aktionsplan
„Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts“ angekündigt, dass sie
mit den Ländern über die Struktur der künftigen Zu-
sammenarbeit sprechen wird. Ziel ist es, unter Beach-
tung der jeweiligen Kompetenzen gemeinsame Vor-
schläge für eine zukunftsfähige Fortentwicklung des
nationalen Ordnungsrahmens unter Einbeziehung der
wirtschaftlichen, technologischen und internationalen
Entwicklungen zu machen.

Bildung

4. Durch welche Maßnahmen will die Bundesregie-

rung gemeinsam mit den Ländern sicherstellen, dass

alle Bildungsbereiche den Herausforderungen, die

mit den neuen Medien verbunden sind, gerecht wer-

den?

Wie will die Bundesregierung für die Allgemeinheit

den Zugang zu den neuen Medien sicherstellen?

Von den 40 000 allgemeinbildenden Schulen sind der-
zeit über 12 000 mit Computern und Internetzugang
ausgestattet. Wichtig ist jetzt, eine flächendeckende
Ausstattung zu erreichen. Die schnelle technische
Entwicklung moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und die immer noch im internati-
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onalen Vergleich hohen Netzzugangskosten stellen
die Schulträger vor schwierige finanzielle, personelle
aber auch organisatorische Probleme. Nur durch ge-
meinsames Vorgehen von Schulträgern, Ländern und
Bund sowie das Einbeziehen privaten Engagements
können diese Herausforderungen bewältigt werden.
Neben der Maßnahme „Schulen ans Netz“ bedarf es
weiterer, von der Wirtschaft maßgeblich mitgestalte-
ter und mitgetragener Initiativen. Entsprechende Pro-
gramme werden derzeit mit den Ländern und der
Wirtschaft erörtert. Dabei werden vorrangig folgende
Ziele verfolgt:

– Flächendeckende Ausstattung der Schulen mit
Computern und Internetzugang

Dabei sollen neue Public Private Partnerships –
wie z. B. Patenschaften, Spenden von geeigneten
PC, Vergünstigungen für Schulen und Hochschu-
len bei Neuanschaffungen, kostenfreie Informati-
onsangebote der Wirtschaft – organisiert und be-
gonnene Initiativen möglichst forciert werden.
Eine bundesweite Gerätebörse für hochwertige
Computer soll eingerichtet werden.

– Lehr- und Lernsoftware für Schulen, die berufliche
Bildung und Hochschulen

Es reicht nicht aus, dass Schulen, Hochschulen und
Einrichtungen der beruflichen Bildung über eine
technische Infrastruktur verfügen. Von entschei-
dender Bedeutung ist die Entwicklung von Softwa-
re mit einer hohen fachlichen und didaktischen
Qualität. Ziel ist es, die Nutzung der neuen Medien
als allgemein gebräuchliche Lehr- und Lernmateri-
alien in allen Bildungsbereichen zu integrieren.
Zur Beschleunigung der Entwicklung beabsichtigt
das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Vorhaben zu fördern, die auf eine dauer-
hafte und breite Integration der neuen Medien als
Lehr-, Lern-, Arbeits- und Kommunikationsmittel
in den Unterricht sowie die qualitative Verbesse-
rung von Unterricht, Lehre und Lernen durch Me-
dienunterstützung zielen. Eine Ausschreibung ist
noch in diesem Jahr geplant.

Die neuen Maßnahmen bauen auf bereits begonnenen
Aktivitäten auf. Hierzu gehört das im Rahmen der
Bund-Länder-Kommission (BLK) verabredete Pro-
gramm „Systematischen Einbeziehung von Medien,
Informations- und Kommunikationstechnologien in
Lehr- und Lernprozesse“. Bis 2003 sollen in 26 län-
derübergreifenden Modellprojekten neue Ideen, Kon-
zepte und Tools zur Nutzung des Lehr- und Lernpo-
tentials der neuen Medien entwickelt und umgesetzt
werden. Um Orientierungshilfen zu bieten, beteiligt
sich die Bundesregierung gemeinsam mit den Län-
dern am Aufbau eines nationalen Bildungsservers, mit
dem die Vernetzung der laufenden Anwendungs- und

Entwicklungsaktivitäten vorangetrieben wird. Ziel ist
die Erschließung des vorhandenen Informationsreser-
voirs. Sie unterstützt des Weiteren den Austausch
über Erfahrungen und die Kooperation in Bildungs-
projekten im europäischen Rahmen zum Beispiel
durch die Beteiligung an der Initiative European
School Net (EUN).

Bund und Länder fördern darüber hinaus Programme
und Maßnahmen zum Einsatz neuer Medien im Hoch-
schulbereich. Dazu gehört insbesondere im Rahmen
von Artikel 91b GG:

– Förderung im Hochschulsonderprogramm III (Vo-
lumen: 240 Mio. DM für die Jahre 1996–2000);

– Förderschwerpunkt „Fernstudium“ der BLK mit
Konzentration der Förderung auf den Einsatz von
Rechnervernetzung und Multimedia (Volumen 10
Mio. DM p.a. mit einer hälftigen Kostenteilung
zwischen Bund und Ländern);

– Modellversuche zum Einsatz neuer Medien.

Außerdem finanzieren Bund und Länder gemeinsam
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Hochschul-
bau“ auf der Grundlage von Artikel 91a GG:

– das „Computer-Investitionsprogramm“;

– das „Wissenschaftler-Arbeitsplatz Programm“;

– den „Aufbau von Kommunikationsnetzen der
Hochschulen“. In den Ausbau hochschulinterner
Computernetze haben Bund und Länder – je zur
Hälfte – in den letzten Jahren 723 Mio. DM inves-
tiert. Mit dem 28. Rahmenplan werden dafür 151
Mio. DM im Jahr 1999 und in den nächsten Jahren
weitere ca. 323 Mio. DM zur Verfügung gestellt.

Das BMBF fördert darüber hinaus zwei Leitprojekte
zur Nutzung des weltweiten Wissens. Ein Leitobjekt
zielt auf den Aufbau eines virtuellen Fachhochschul-
verbundes in zwei Fächern. Mit dem zweiten Leitpro-
jekt wird eine umfassende multimediale Unterstüt-
zung des Präsenzstudiums für das Grundstudium der
Chemie entwickelt. Das BMBF fördert beide Projekte
mit zusammen mehr als 80 Mio. DM in einem Zeit-
raum von 5 Jahren sowie Projekte des DFN-Vereins
(Deutsches Forschungsnetz e.V.) zum verteilten Ler-
nen und Lehren an Hochschulen.

Dem Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung
und den Einrichtungen in kommunaler und kirchli-
cher Trägerschaft (Volkshochschulen und Einrichtun-
gen in kirchlicher Trägerschaft) misst die Bundesre-
gierung große Bedeutung bei der Vermittlung von
Kompetenzen im Umgang mit den neuen Technologi-
en bei. Diese Einrichtungen haben die besondere Auf-
gabe, Zielgruppen, die nicht über den Schul- und
Hochschulbereich sowie im Beruf erreicht werden
können, zu befähigen, sich diese Kenntnisse anzueig-
nen sowie auch Kompetenzen in der Bewertung der
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neuen Informations- und Kommunikationstechnologi-
en zu erlangen. Der Bund unterstützt diesen Prozess
mit der Förderung innovativer Projekte wie beispiels-
weise mit dem Projekt „Pädagogische Innovationen
mit Multimedia in der Erwachsenenbildung“. Hierzu
trägt auch die vom BMBF initiierte Aktion „Frauen
ans Netz“ bei, die nach einer Pilotphase im Herbst
1999 in bis zu 100 Städten fortgeführt werden soll.
Ziel ist es, Frauen einen an ihren Interessen orientier-
ten, von Frauen betreuten und kostenlosen Einstieg in
das Internet anzubieten, die in der Regel bisher noch
keine Gelegenheit hatten, sich hiermit vertraut zu ma-
chen.

5. Wie will die Bundesregierung die Fähigkeit zum

Umgang mit den neuen Medien in den Bereichen be-

sonders fördern, in denen der Bund zuständig ist,

wie z. B. in der beruflichen Bildung und in der eige-

nen Verwaltung?

Wie will sie der zunehmenden Bedeutung der Wei-

terbildung Rechnung tragen?

Der Bereich der Informations- und Telekommunika-
tionstechnik bietet immer mehr Menschen interessante
Beschäftigungsmöglichkeiten. Um den Herausforde-
rungen dieser sich rasch entwickelnden Wachstums-
branche begegnen zu können, werden qualifizierte und
breit einsatzfähige Fachkräfte benötigt. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
hat im Einvernehmen mit dem BMBF hierfür ein mo-
dernes Angebot zukunftsträchtiger Berufe geschaffen.
Für den Bereich der neuen Medien sowie der Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik wurden im du-
alen System in den letzten drei Jahren 11 Ausbildungs-
berufe nach dem Berufsbildungsgesetz erlassen. Ein
weiterer Bedarf an dualen Ausbildungsberufen, insbe-
sondere für den Bereich der Informations- und Tele-
kommunikationstechnik, besteht nach Angaben der
Wirtschaft nicht. Unabhängig davon wird das BMWi
im Rahmen seiner Zuständigkeiten für den Erlass von
Ausbildungsordnungen weiter dafür Sorge tragen,
dass bei staatlich anerkannten Ausbildungsberufen im
berufsspezifisch sachgerechtem Umfang Inhalte zum
Umgang mit modernen Informations- und Kommuni-
kationstechniken aufgenommen werden. Somit soll im
Zusammenhang mit der Handlungskompetenz, d. h.
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, verstärkt
Medienkompetenz unterstützt werden.

Für den Bereich der Fortbildung hat das BMBF das
Bundesinstitut für Berufsbildung mit vorbereitenden
Arbeiten zur Entwicklung von Fortbildungsprüfungs-
verordnungen betraut. Es soll erreicht werden, dass in
der IT-Branche möglichst viele Interessierte an gere-
gelten Fortbildungen teilnehmen können. Auf diesem
Weg sollen vor allem Fachkräfte aus benachbarten
Berufen (wie Kommunikationselektroniker, Büro-

informationselektroniker, ostdeutsche Vorläuferbe-
rufe, Druckvorstufenberufe u. a. m.) verhältnismäßig
schnell für IT- und Multimediafachaufgaben qualifi-
ziert werden. Ein Konzept zur Umsetzung der Maß-
nahmen wird zzt. erarbeitet. Darüber hinaus wird die
Bundesanstalt für Arbeit ihr Angebot an Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Arbeitslose in IT- und Medien-
berufen erweitern. Dabei sollen – wie auch in der
Ausbildung – insbesondere Fragen berücksichtigt
werden, für die in der IT- und Medienbranche gute
Beschäftigungschancen bestehen. Die Qualifizie-
rungsangebote der Arbeitsverwaltung sollen auf den
spezifischen Bedarf der Branche abgestimmt sein.
Ziel ist, die Kapazität von derzeit 30 000 Plätzen für
die Jahre 2000 bis 2003 auf 35 000 Plätze mit dem
Schwerpunkt auf mittel- und langfristige Maßnahmen
auszubauen.

Innovative Lösungen für den berufsbezogenen Um-
gang mit neuen Medien werden darüber hinaus für
den Bereich der betrieblichen und überbetrieblichen
Berufsbildung durch BMBF-geförderte Modellversu-
che entwickelt und erprobt, für den Bereich berufli-
cher Schulen in den Ländern durch Modellversuche
im Rahmen der Bund- Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK).

Des Weiteren fördert das BMBF bis 2004 drei Leit-
projekte, die innovative Lösungen für die Nutzung
des weltweiten Wissens in Aus- und Weiterbildung
und Innovationsprozessen entwickeln. Die Projektzie-
le reichen vom Aufbau einer Integrationsplattform für
alle Arten elektronisch verfügbarer Informationen,
über die Entwicklung einer leistungsfähigen Infra-
struktur zur lebenslangen Weiterbildung bis zur Er-
probung von Service-Netzwerken für Aus- und Wei-
terbildungsprozesse. Diese können dazu beitragen, die
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, insbesonde-
re von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU´s)
zu stärken.

Die Verbreitung der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien eröffnet neue Lern-
möglichkeiten. Das hat Wirkungen auf die Kompe-
tenzentwicklung, wenn diese Medien in Lernprozes-
sen eingesetzt werden. Insoweit ist die Integration vir-
tuellen Lernens in eine veränderte gesellschaftliche
Lernkultur eine wichtige und systematisch voranzu-
treibende Aufgabe. Die Bundesregierung wird im Be-
reich der beruflichen Weiterbildung/Kompetenzent-
wicklung künftig noch stärker als bisher Pilot-/Mo-
dellprojekte zum Einsatz neuer Medien fördern. Im
Rahmen des Programms „Frau und Beruf“ wird die
Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft und
Verbänden eine Informationskampagne durchführen,
um Frauen für Ingenieur- und IT-Ausbildungen zu ge-
winnen. Es wird auch der Aufbau eines Kompetenz-
zentrums „Frauen in der Informationsgesellschaft und
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Technologie“ unterstützt, das breite Informations-,
Beratungs- und Vernetzungsaufgaben wahrnehmen
soll.

Das BMWi beabsichtigt die Ausschreibung eines neu-
en Wettbewerbs zum netzbasierten Lernen in der mit-
telständischen Wirtschaft und Verwaltung (LERNET)
mit dem Ziel, die Entwicklung innovativer Systemlö-
sungen anzustoßen. Die besten 10 Projektideen sollen
gefördert werden. Durch die Zusammenführung von
Grundlagenwissen und Technologien aus verschiede-
nen Disziplinen sollen neuartige Plattformen für das
interaktive Angebot von aktuellen Lerninhalten über
das Netz entstehen. Derartige Möglichkeiten zur Qua-
lifikation über das Netz eröffnen neue, flexible For-
men für Weiterbildung und lebenslanges Lernen.
Gleichzeitig erhalten kleine und mittlere Unterneh-
men als Anbieter von Bildungsinhalten und Systemlö-
sungen die Chance zur Technologieentwicklung und
zum Aufbau von Marktpositionen.

Mit dem „Informationsverbund Berlin/Bonn (IVBB)“
steht den obersten Bundesbehörden ein leistungsfähi-
ges Intranet und somit eine bedarfsgerechte, vollstän-
dige Ausstattung der Bediensteten mit zeitgemäßer
Informations- und Kommunikationstechnik zur Ver-
fügung, das mittelfristig zu einem Informationsver-
bund der Bundesverwaltung insgesamt ausgebaut
wird. In den nachgeordneten Behörden steht sie inner-
halb der nächsten zwei bis vier Jahre bevor. Auf diese
Weise wird der Umgang der Bediensteten mit den
neuen Medien in den Alltag integriert. Zur Vorberei-
tung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Res-
sourcen sowie fachliche und didaktische Kompetenz
für IT-Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der Bun-
desverwaltung gebündelt worden. Auf der Grundlage
eines eigenständigen IT-Fortbildungskonzepts werden
dabei Seminare“ Selbstlernangebote“ und „Training
on the Job“-Ansätze kombiniert.

Arbeit

6. Wie will die Bundesregierung das Arbeitsrecht

durch mehr Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung

und zusätzliche Übernahme von Eigenverantwor-

tung durch die Beschäftigten an die Erfordernisse

der Informationsgesellschaft anpassen?

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das
Arbeitsrecht der technischen Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationsgesellschaft, zu der die
zunehmende Vernetzung von Datenverarbeitungs-
systemen gehört, Rechnung tragen muss. Durch die
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen muss
eigenverantwortliches Handeln der Beschäftigten und
eine sozialverträgliche Gestaltung der Informations-
gesellschaft unterstützt werden. Hierzu zählt die
Schaffung eines modernen Arbeitsvertragsrechts, das

auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für flexible
Arbeitsverhältnisse verbessert. In diesem Sinne wird
die Bundesrepublik Deutschland die europäischen
Richtlinien zu den von den Sozialpartnern beschlosse-
nen Rahmenvereinbarungen über Teilzeitarbeit und
befristete Arbeitsverträge umsetzen. Die Richtlinien
berücksichtigen die Wünsche der Arbeitnehmer sowie
der Arbeitgeber an einer flexiblen Arbeitsorganisati-
on. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) eröffnet vielfältige
Möglichkeiten einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung.
Dies eröffnet auch Chancen für eine verstärkte Nut-
zung und Anwendung neuer Medien.

Die Festlegung der Arbeitsbedingungen und die Nut-
zung der gesetzlich geschaffenen Gestaltungsspielräu-
me fallen in die Zuständigkeit der Tarifvertragspartei-
en, die darüber frei im Rahmen der Tarifautonomie
entscheiden. Auch das geltende Tarifrecht steht den
Erfordernissen der Informationsgesellschaft nicht ent-
gegen. Es lässt im Gegenteil Regelungen in Tarifver-
trägen zu, mit denen große Flexibilität und Differen-
zierungen geschaffen oder durch betriebliche Verein-
barung ermöglicht wird. Die Tarifpraxis hat davon
insbesondere für die Flexibilisierung der Arbeitszeit
und für die Differenzierung der Tarifentgelte Ge-
brauch gemacht.

7. Mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung

die weitere Verbreitung der Telearbeit fördern und

gleichzeitig den Schutz der betroffenen Arbeitneh-

mer sicherstellen?

Die Bundesregierung hat in Hinblick auf die verschie-
denen Aspekte der Telearbeit bereits eine Reihe von
aufeinander abgestimmten Maßnahmen ergriffen, die

a) den Auswirkungen der Einführung und zuneh-
menden Verbreitung von computergestützter Tele-
arbeit auf die Ausgestaltung arbeitsrechtlicher und
arbeitsschutzrechtlicher Normen nachgehen (z. B.:
Rechtsgutachten zum Thema „Entwicklung der
Telearbeit – arbeitsrechtliche Rahmenbedingun-
gen“, publiziert als Forschungsbericht 269/Sozial-
forschung des Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung, 9/97);

b) Unternehmen, Verwaltungen und Arbeitnehmern in
organisatorischer, betriebswirtschaftlicher, techni-
scher und rechtlicher Hinsicht praktische Hinweise
zur Einführung und Ausgestaltung von Telearbeit
vermitteln (z. B.: „Telearbeit – Ein Leitfaden für die
Praxis“; Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, Bundesministerium für Bildung und
Forschung in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Telekom, 1. Auflage 1998);

c) Beiträge zur sozialverträglichen Gestaltung von
Telearbeit liefern (z. B. durch das vom Bundes-
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ministerium für Bildung und Forschung geförderte
und vom Kooperationsbüro „Multimedia und Ar-
beitswelt“ der Gewerkschaften Deutsche Postge-
werkschaft, Handel, Banken und Versicherung und
Industriegewerkschaft Medien getragene Bera-
tungsprojekt „Online Forum Telearbeit“);

d) Beschäftigte mit den neuen Anforderungen von Te-
learbeit in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheits-
schutz vertraut machen und damit einen präventiven
Beitrag zur Gestaltung von Telearbeit liefern (von
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin in Kooperation mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung erstellter Ratgeber
„Telearbeit – gesund gestalten“, zzt. in der 4. Auf-
lage).

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin bearbeitet zu dieser Problematik derzeit auch ein
Forschungsprojekt „Auswirkungen von Telearbeit auf
Gesundheit und Wohlbefinden“, das noch bis zum
Jahre 2001 läuft.

Das BMWi führt verschiedene Maßnahmen zur För-
derung und Verbreitung von Telearbeit durch. Im
Rahmen des BMWi-Wettbewerbs „DATEL – Daten-
sichere Telearbeit in kommunalen Verwaltungen“
wird die Einrichtung und Erprobung von Telearbeit in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen der kommunalen
Verwaltung sowie in Unternehmen mit kommunalem
Bezug gefördert. DATEL baut auf dem BMWi-Wett-
bewerb „Telearbeit im Mittelstand“ auf. 50 Kommu-
nen bzw. Betriebe mit kommunalem Bezug nehmen
an dem Projekt teil. Diese Wettbewerbe lösen über die
unmittelbare Einrichtung von Telearbeitsplätzen (800
im kommunalen Bereich, 1700 im Mittelstand) hinaus
eine hohe Anstoßwirkung aus, u. a. durch die breiten-
wirksame Verteilung der im Rahmen der Maßnahmen
gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen. Das Pilot-
projekt „Internetbörse für Telearbeit“ soll künftig die
virtuelle Vermittlung von Arbeitskapazitäten und Ar-
beitsplätzen sowie von Arbeitspaketen – jeweils bezo-
gen auf Telearbeit – ermöglichen. Zu diesem gemein-
sam vom BMWi, dem hessischen Wirtschaftsministe-
rium, der Hessischen Landesanstalt für Arbeit und der
Bundesanstalt für Arbeit getragenen Vorhaben gehö-
ren eine gezielte Information der Arbeitgeber und ihre
Motivierung zu mehr Angeboten für Telearbeit. Mit
dem Konzept der Internetbörse für Telearbeiter kön-
nen auch neue bzw. bislang nicht genügend beachtete
Aufgabenfelder für Telearbeit erschlossen werden.
Mit dem vom BMWi, BMA und der Deutschen Tele-
kom herausgegebenen Leitfaden „Telearbeit in der
Praxis“ wird darüber hinaus praxisnahe Hilfestellung
bei organisatorischen, betriebswirtschaftlichen, tech-
nischen und rechtlichen Fragen zur Einführung in Te-
learbeit gegeben. Zusätzlich leistet das vom BMWi,
der Deutschen Postgewerkschaft, der Deutschen Tele-

kom, der Industriegewerkschaft Medien und der Ge-
werkschaft Handel, Banken und Versicherungen ge-
tragene „Online Forum Telearbeit (OnForTe)“ arbeit-
nehmerorientierte Beratung zur Telearbeit.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) werden gegen-
wärtig Befragungen und Expertengespräche zur fami-
lienbezogenen Gestaltung von Telearbeit unter dem
besonderen Blickwinkel der Abstimmung von famili-
ären Pflichten und betrieblichen Anforderungen bei
Telearbeit durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchung sollen praxisnah und öffentlichkeitswirksam
umgesetzt werden.

Die Bundesregierung fördert die weitere Verbreitung
der Telearbeit auch als Pilotanwender. Mehrere Bun-
desressorts und Bundesbehörden praktizieren selbst
Telearbeit – zum Teil in Modellversuchen. So wird
z. B. im Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung (BMA) bereits seit August 1995 Telearbeit auf
der Grundlage einer mit der Personalvertretung ge-
schlossenen Dienstvereinbarung durchgeführt. Zur
Zeit arbeiten 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Form der alternierenden Telearbeit. Die Verordnung
über die Arbeitszeit der Bundesbeamten (Arbeitszeit-
verordnung – AZV) in der Fassung vom 3. August
1999 beinhaltet eine neue Regelung, die die Ein- und
Durchführung der Telearbeit im Bereich des öffentli-
chen Dienstes erleichtern soll. Telearbeit kann danach
nicht nur gewährt werden, wenn sie dienstlich erfor-
derlich oder zweckmäßig ist, sondern schon dann,
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Der rechtliche Schutz des Telearbeiters richtet sich
nach seinem rechtlichen Status und damit nach den
allgemeinen Vorgaben, die auch für sonstige Beschäf-
tigungsverhältnisse gelten.

Ein vom BMA in Auftrag gegebenes Gutachten des
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation (IAO) ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
Telearbeit überwiegend als sozialversicherungspflich-
tige Voll- oder Teilzeitbeschäftigung im Arbeitsver-
hältnis abgewickelt wird. Damit gelten für den Tele-
arbeitnehmer die allgemeinen arbeitsrechtlichen Re-
gelungen. Dies gilt insbesondere auch für die
Regelungen im Arbeitszeitgesetz über die tägliche
Höchstarbeitszeit, die Ruhepausen, die Ruhezeiten,
die Nacht- und Schichtarbeit sowie die Arbeit an
Sonn- und Feiertagen. Der Arbeitgeber ist für die Ein-
haltung der arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen ver-
antwortlich. Um sicherzustellen, dass bei der Telear-
beit die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen einge-
halten werden, kann daran gedacht werden, die
technischen Möglichkeiten der Informationstechnik
zu nutzen.
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Die häufig befürchtete „Flucht in sozialversicherungs-
freie Beschäftigung“ und damit verbunden eine Zu-
nahme der „Scheinselbständigkeit durch Telearbeit“
lässt sich derzeit nicht verlässlich feststellen. Die
Bundesregierung wird die weitere Entwicklung der
Telearbeit sorgfältig beobachten, um auf negative Ent-
wicklungen frühzeitig reagieren zu können.

Um aber einer Ausbreitung der Scheinselbständigkeit
generell entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung
mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversiche-
rung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte ent-
sprechende allgemeine Maßnahmen ergriffen, die da-
mit auch für die Telearbeit gelten.

8. Wie beabsichtigt die Bundesregierung die arbeits-

und sozialrechtlichen Vorschriften künftigen Erfor-

dernissen anzupassen, damit sie neue Formen der

zeitlich begrenzten oder dauerhaften grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit von Unternehmen

übers Netz und neue Formen der Unternehmens-

organisation ermöglichen?

Im Hinblick auf neue Formen der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit von Unternehmen wird nicht
nur ein Handeln auf der Ebene des nationalen Rechts,
sondern insbesondere auf der des Gemeinschafts-
rechts in Betracht kommen. Europäische Regelungen
für den grenzüberschreitenden Datenverkehr sind im
Jahr 1995 mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (Datenschutz-Richt-
linie) verabschiedet worden. Den Vorgaben dieser
Richtlinie bei grenzüberschreitendem Austausch von
personenbezogenen Daten wird für das Arbeitsrecht
durch ein Gesetz zum Schutz der Arbeitnehmerdaten
Rechnung getragen werden. Daraus wird sich eine
Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer bei grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit von Unternehmen erge-
ben. Am Beispiel des seit langem diskutierten, aber
bislang noch nicht realisierten Vorhabens einer Euro-
päischen Aktiengesellschaft und der sie flankierenden
Mitbestimmungsregeln wird deutlich, dass gerade die
Regelung grenzüberschreitender Sachverhalte in Eu-
ropa oft auf besondere Schwierigkeiten stößt.

Unternehmensgründungen und Selbständigkeit

9. Durch welche Maßnahmen will die Bundesregie-

rung Selbständigkeit und Unternehmensgründun-

gen, die bei den neuen Diensten der Motor für Wirt-

schaftswachstum und neue Arbeitsplätze sind,

fördern?

Wie soll der Übergang in die Selbständigkeit er-

leichtert werden?

Die Bundesregierung fördert den Schritt in die Selb-
ständigkeit und Unternehmensgründungen durch zwei
Maßnahmenbündel:

Das erste Maßnahmenbündel knüpft an die Erkennt-
nis an, dass Grundlage jeder Existenzgründung der
Entschluss zur Selbständigkeit und die Entwicklung
eines auf die Gegebenheiten des Marktes abgestimm-
ten Unternehmenskonzeptes sind. In diesen Bereich
fallen ganz unterschiedliche Maßnahmen, zu deren
wichtigsten folgende gehören:

– „Gründerwettbewerb Multimedia“

Mit diesem Wettbewerb will das BMWi erreichen,
dass sich die Zahl der Multimediafirmen in
Deutschland bis zum Jahr 2001 verdoppelt. In dem
jährlichen Gründerwettbewerb Multimedia werden
bis zu 100 Ideen für eine Unternehmensgründung
im Multimediabereich ermittelt und prämiert. Den
Ausgezeichneten wird der Zugang zu VC-Kapital
erleichtert. Durch die Organisation von Invest-
mentforen werden Kapitalgeber zu einem finanzi-
ellen Engagement in den gegründeten Unterneh-
men motiviert. Die bisherigen Ergebnisse sind
ermutigend. Es gibt bereits zwei Beispiele aus dem
Gründerwettbewerb, bei denen jetzt schon 30 Ar-
beitsplätze geschaffen wurden und das Eigenkapi-
tal 4 Mio. DM beträgt. Geplant ist auch der Aufbau
eines virtuellen Investmentforums, um allen Preis-
trägern über das Internet die Chance zu geben, pri-
vates Kapital zu beschaffen.

– Projekt „Junior“

Die Bundesregierung fördert damit bereits in den
Schulen das Interesse an der Selbständigkeit.

– Weitere Wettbewerbe

Wettbewerbe wie „Exist“, „Bio-Regio“ und „Frau-
ennetzwerke“ veranlassen die in Regionen tätigen
Institutionen zum Aufbau von Netzwerken, um
Gründungen zu erleichtern. Mit den Wettbewerben
„Top Job“ und „Stell Dir vor, Du bist der Boss“ hat
das BMWi bei Schülern und Studenten für die Idee
der Selbstständigkeit geworben.

– Existenzgründerlehrstühle an Hochschulen

Mit Existenzgründerlehrstühlen an Hochschulen,
von denen rund ein Dutzend beschlossen oder vor-
bereitet sind, soll das Interesse der Studenten an
der Selbständigkeit gepflegt und notwendige
Kenntnisse für diesen Einstieg in das Berufsleben
vermittelt werden.

– Aufstiegsförderung

Sie bietet die Möglichkeit, sich mit öffentlicher
Förderung in einem 2. Ausbildungsabschnitt u. a.
auf die Selbständigkeit vorzubereiten.

– Rahmenbedingungen für eine reibungslose Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Unternehmern

Die Bundesregierung richtet besondere Aufmerk-
samkeit auf die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für eine reibungslose Zusammenarbeit
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zwischen Wissenschaft und Unternehmern. Der
Schritt von Mitarbeitern der Forschungseinrichtun-
gen und Hochschulen in die Selbständigkeit wird
gezielt erleichtert.

– Die Kammern stehen allen Gründungsinteressen-
ten als erste Anlaufstelle für allgemeine Infor-
mationen und die Beratung der weiteren Maßnah-
men zur Verfügung. Sie vermitteln außerdem in
vom BMWi geförderten Schulungen für die Selb-
ständigkeit notwendige Kenntnisse. Existenzgrün-
derinnen und Existenzgründer können sich von Ex-
perten bei ihren Vorhaben beraten lassen. Das
BMWi fördert die Beratung durch einen Zuschuss.

– Das BMWi informiert zu Themen wie Gründung,
Wirtschaftsförderung und Unternehmens- führung
z. B. im Rahmen von Gründermessen oder Sprech-
tagen in den neuen Bundesländern. Durch die För-
derdatenbank des BMWI erhält man einen vollstän-
digen und aktuellen Überblick über alle
Förderprogramme des Bundes, der Länder und der
EU. Zahlreiche Publikationen des BMWi befassen
sich mit dem Thema „Existenzgründung/-sicherung“.

– Die Online-Akademie für Existenzgründer und
Jungunternehmer, ein gemeinsames Projekt von
BMWi mit Focus-Online im Internet, informiert
angehende Jungunternehmer in allen Gründungs-
phasen – von der ersten Idee und Konzeptentwick-
lung bis zum Krisenmanagement.

Das zweite Maßnahmenbündel besteht aus Finanzie-
rungshilfen zur Realisierung der Vorhaben. Dafür hat
die Bundesregierung ihr Fördersystem dem unter-
schiedlichen Bedarf der Gründer entsprechend ver-
bessert. Innovative, technologieorientierte Gründun-
gen sind vor allem auf ein ausreichendes Angebot von
Wagniskapital und Beteiligungspartnern angewiesen.
Die Bundesregierung mobilisiert mit ihren Program-
men BTU (Beteiligungskapital für kleine Technolo-
gieunternehmen) und FUTOUR (Förderung und Un-
terstützung von technologieorientierten Unterneh-
mensgründungen; neue Bundesländer und Berlin-Ost)
Beteiligungskapital für diese wachstumsstarken Grün-
dungen. Allein 1998 wurden im BTU-Programm für
607 Beteiligungen 790 Mio. DM Beteiligungskapital
mobilisiert. Seit Anfang dieses Jahres besteht außer-
dem im Rahmen des ERP-Innovationsprogrammes
die Möglichkeit, Beteiligungen zu finanzieren. Dane-
ben bleibt das Angebot von ERP-Krediten für Innova-
tionen bestehen. 1998 wurden 632 Vorhaben mit
ERP-Krediten in Höhe von 1,6 Mrd. DM gefördert.
Die Deutsche Ausgleichsbank (DtA) und die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau ergänzen die Bundespro-
gramme durch zahlreiche weitere Angebote, die die-
sen Unternehmen von der Gründung bis zum Exit an
der Börse zur Verfügung stehen.

Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Kapital-
märkte in Deutschland durch Reformen wie das 3. Fi-
nanzmarktförderungsgesetz und die Einrichtung des
Neuen Marktes sind für die Finanzierung dieser Un-
ternehmen ebenso wichtig wie die Förderung. Die
Bundesregierung wird weitere Verbesserungen ver-
wirklichen. Das Business Angels Network Deutsch-
land, das systematisch aufgebaut wird, steht innovati-
ven Gründern vor allem in der Anfangsphase als hel-
fender Partner zur Verfügung. Die Gründung von eher
traditionellen mittelständischen Unternehmen, z. B.
im Handwerk, wird durch ERP-Kredite in bewährter
Weise unterstützt. ERP-Eigenkapitalhilfedarlehen
stärken die Haftkapitalbasis, ERP-Existenzgrün-
dungskredite stehen für die Investitionsfinanzierung
zur Verfügung. Die DtA ergänzt die ERP-Kredite mit
frei verwendbaren DtA-Existenzgründungsdarlehen.
Diese Kredite sind miteinander kombinierbar. 1998
wurden rd. 30 000 Gründungen mit ca. 8 Mrd. DM an
Förderdarlehen unterstützt. Kleine Gründungsvorha-
ben mit einem Finanzbedarf von max. 50 000 EUR
können seit 1. Mai 1999 durch das neue StartGeld-
Programm der DtA gefördert werden. Teil dieses Fi-
nanzierungspaketes ist eine Haftungsfreistellung der
Hausbank in Höhe von 80 %, wobei die Ausfallrisi-
ken von der DtA und dem Europäischen Investitions-
fonds übernommen werden. Das neue Programm ist
für Gründerinnen von besonderer Bedeutung, weil
Frauen häufiger als Männer kleine Vorhaben planen,
die in der Vergangenheit nur unzureichend unterstützt
werden konnten. Alle Gründungen können durch
Bürgschaften unzureichende Kreditsicherheiten er-
gänzen. Mit dem Überbrückungsgeld hat die Bundes-
anstalt für Arbeit 1998 rd. 100 000 arbeitslosen Exis-
tenzgründern den Weg in die Selbständigkeit wesent-
lich erleichtert und in vielen Fällen erst möglich
gemacht. Hierfür wurden 1998 1,25 Mrd. DM aufge-
wandt. Auch in diesem Jahr ist – nach den bisher vor-
liegenden Zahlen – mit etwa 100 000 Förderfällen zu
rechnen. Mit dem 2. SGB III Änderungsgesetz wird
klargestellt, dass ab dem 1. August 1999 das Überbrü-
ckungsgeld grundsätzlich für 6 Monate gezahlt wird
(bisher: im Regelfall). Arbeitslose Existenzgründer
können dann sicher sein, dass sie – wenn die Voraus-
setzungen für eine Förderung vorliegen – die volle
Förderung erhalten.

Obwohl die Bundesregierung der Auffassung ist, dass
bei einem Vergleich mit der Situation in anderen EU-
Ländern ein gut ausgebautes System von Förderange-
boten zur Unterstützung des Überganges in die Selb-
ständigkeit zur Verfügung steht, entscheidet sich der
Erfolg von Gründungen aber immer an den Märkten,
auf denen sich die Gründerinnen und Gründer letzt-
lich selbst behaupten müssen.



Drucksache 14/1866 – 10 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

10. Auf welche Weise will die Bundesregierung Finan-

zierungsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unter-

nehmen der Software- und Medienbranche, die für

Banken wenig Sicherheiten bieten können, verbes-

sern?

Die Passfähigkeit öffentlicher Förderhilfen in Bezug
auf Kapitalbedarf und -struktur kleiner Wirtschafts-
einheiten der Informations- und Kommunikations-
branche sind in einer von der Bundesregierung in
Auftrag gegebenen Studie des Fraunhofer-Instituts
(ISI) über die Finanzierungssituation junger Dienst-
leistungsunternehmen bereits untersucht worden. Das
Gutachten bestätigt, dass die Vielzahl staatlicher För-
derprogramme an der Deckung des investiven Kapi-
talbedarfs ansetzt und damit für Unternehmen der
Software- und Medienbranche aufgrund ihrer be-
grenzten Fähigkeit zur Leistung von Sicherheiten nur
zum Teil nutzbar ist. Vor diesem Hintergrund ist im
Mai 1999 dieses Jahres das DtA-Startgeldprogramm
eingeführt worden, das eine Deckung insbesondere
des nicht-investiven Kapitalbedarfs durch Gewährung
einer 80 %-igen Haftungsfreistellung der Hausbanken
erlaubt. Zusammen mit dem vorhandenen Bürg-
schaftsinstrumentarium wird damit der spezifischen
Finanzierungssituation gerade kleiner Software- und
Medienunternehmen Rechnung getragen.

Unabhängig von der klassischen Kreditfinanzierung
hat die Bundesregierung große Anstrengungen über-
nommen, um das Angebot an Risikokapital zu erhö-
hen. Allgemeine Maßnahmen wie die Förderung von
Investorennetzwerken und Investmentforen, welche
Angebot und Nachfrage des informellen Wagniskapi-
talmarktes zusammen führen, die Beteiligungsförde-
rung innovativer Unternehmen durch BTU und die
Beteiligungskapitalfinanzierung im Rahmen des ERP-
Innovationsprogramms kommen auch Unternehmen
des Informations- und Kommunikationssektors zu
Gute. Darüber hinaus erweist sich der „Neue Markt“
an der Frankfurter Wertpapierbörse für mittlere,
wachstumsstarke Wirtschaftseinheiten als wichtige
Risikokapitalquelle, die – wie ein Blick auf die Emis-
sionstätigkeit der letzten Monate zeigt – gerade von
Unternehmen der „neuen Medien“ verstärkt genutzt
wird.

Allgemeine Standortbedingungen

11. Mit welchen attraktiven allgemeinen Standortbe-

dingungen, beispielsweise bei den Steuersätzen,

will die Bundesregierung Unternehmen der weitge-

hend standortunabhängigen Software- und Medien-

branche zu Investitionen und damit zur Schaffung

neuer Arbeitsplätze in Deutschland bewegen?

Der Staat muss geeignete Rahmenbedingungen für
Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze gewährleis-
ten. Dazu gehört ein funktionierender Wettbewerb,
der Anreize zur Übernahme von Risiken schafft und
damit zum Motor für Innovationen und Wachstum
wird. Um die deutsche Wirtschaft auf ein gesundes
Fundament zu stellen, sind solide Staatsfinanzen und
eine weitere Rückführung der Staatsquote notwendig.
Dadurch wird Spielraum für eine umfassende Unter-
nehmenssteuerreform mit einer spürbaren Nettoent-
lastung, die für die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen von großer Bedeutung ist, geschaffen. Mit
dem Zukunftsprogramm 2000 der Bundesregierung
werden wichtige Weichen zur Verbesserung der
Wachstums- und Beschäftigungsbedingungen in
Deutschland gestellt. Für die Unternehmenssteuerre-
form wurden die Eckwerte definitiv festgelegt. Der
einheitliche Steuersatz für Unternehmen wird ab dem
Jahr 2001 auf nur noch 25 % (zuzüglich Gewerbe-
steuer) gesenkt. Um die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen zu stärken, sorgt die Bundesregierung
auch für eine nachhaltige Senkung der Lohnneben-
kosten. Ziel ist es, die Sozialversicherungsbeiträge auf
unter 40 % der Bruttolöhne zu senken. Um das Inno-
vationspotential zu stärken und die Reaktionsfähigkeit
der Unternehmen gegenüber dem Strukturwandel zu
verbessern, unterstützt die Bundesregierung wettbe-
werbsfähige Forschungs- und Entwicklungskapazitä-
ten durch Förderung von Projekten und Personal. Die
Kooperation zwischen Unternehmen und Wissen-
schaft soll durch gezielte Förderung gemeinschaftli-
cher Forschungsprojekte gestärkt werden. Dabei wer-
den erstmals auch solche kleinen und mittleren Unter-
nehmen einbezogen, die bisher noch nicht geforscht
haben.

Die Bundesregierung beteiligt sich im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ an der Finanzierung von Techno-
logie- und Gründerzentren, in denen die lokalen und
regionalen Partner der Wirtschaft zusammenarbeiten.
Diese Zentren, von denen es mehr als 200 in Deutsch-
land gibt, bieten Gründern günstige Startbedingun-
gen, die auch von Software- und Medienunternehmen
genutzt werden.
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Datenschutz und Datensicherheit

12. Welche Bedeutung misst die Bundesregierung dem

Datenschutz und der Datensicherheit für die Ent-

wicklung der neuen Medien und Dienste bei?

Wie will die Bundesregierung den Selbstschutz der

Nutzer fördern?

Für die wirtschaftliche und technologische Entwick-
lung der Informationsgesellschaft in Deutschland und
weltweit ist das Vertrauen aller Beteiligten in die Si-
cherheit der technischen Systeme die wesentliche Vo-
raussetzung. Zudem kommt dem Schutz der perso-
nenbezogenen Daten in einer vernetzten Welt mit den
dabei entstehenden Datenbergen, die sich in privater
Hand häufen, grundlegende Bedeutung zu. Es ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz neuer
Dienste in der Informationsgesellschaft, dass ein ver-
antwortlicher Umgang mit persönlichen Daten sicher-
gestellt ist. Damit ist die Gewährleistung eines effizi-
enten Datenschutzes für die Anbieter solcher Dienste
zugleich ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.

Mit den Datenschutzgesetzen, insbesondere dem Te-
ledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) und den ent-
sprechenden Bestimmungen im Mediendienstestaats-
vertrag der Länder, hat der Gesetzgeber die notwendi-
gen rechtlichen Rahmenbedingungen für den
Datenschutz in der Informationsgesellschaft geschaf-
fen. Die Datenschutzgesetze begründen Pflichten für
die Diensteanbieter, stärken aber zugleich die Sensibi-
lität der Nutzer für den Schutz ihrer personenbezoge-
nen Daten und fördern die eigenverantwortliche
Wahrnehmung ihrer Interessen. Mit der Einführung
des „Systemdatenschutzes“ wurde eine Technologie
in das Datenschutzrecht eingeführt, die darauf abzielt,
ohne oder mit besonders wenigen personenbezogenen
Daten auszukommen. Auf diese Weise soll dem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung bereits durch
die Gestaltung der technischen Gegebenheiten Rech-
nung getragen werden. Über die Verwendung perso-
nenbezogener Daten, die nicht bereits durch das Ge-
setz erlaubt ist, entscheidet allein der Nutzer im Wege
der Einwilligung. Diese kann auch elektronisch erfol-
gen, wobei der Gesetzgeber in § 3 Abs. 7 TDDSG be-
stimmte Sicherheitsanforderungen gestellt hat.

Darüber hinaus stehen dem Nutzer technische Maß-
nahmen zu seinem Selbstschutz zur Verfügung, dar-
unter die Verwendung von digitalen Signaturen und
die Möglichkeit der Verschlüsselung von Daten. Ver-
schlüsselungs- und Signaturtechniken sind wichtige
Instrumente des Selbstschutzes auch zur Gewährleis-
tung des Urheberrechtsschutzes in den Netzen.

Die Bundesregierung trägt mit einer breit angelegten
Aufklärungskampagne im Internet und anderen Medi-
en zur Stärkung des Bewusstseins für Risiken und das

Wissen um mögliche Schutzmaßnahmen bei der Nut-
zung der neuen Medien und Dienste bei. Das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
fördert die Datensicherheit in vielfältiger Weise. Das
geschieht zum Beispiel durch die Erteilung von Si-
cherheitszertifikaten im Bereich der Informati-
onstechnik (IT), durch die Anerkennung von Prüf-
und Zertifizierstellen für IT-Sicherheit und die inter-
nationale Harmonisierung und Weiterentwicklung der
IT-Sicherheitskriterien (Common Criteria). Weite
Verbreitung und große Anerkennung auch in der Wirt-
schaft genießt das IT-Grundschutzhandbuch des BSI.
Wegweisend ist ein vom BSI entwickeltes Software-
werkzeug (Verification Support Environment – VSE),
das formale Methoden zur Spezifikation und Verifika-
tion von Software-Systemen unterstützt und damit ei-
ne Möglichkeit zum Nachweis der Sicherheitseigen-
schaften und der Korrektheit von Programmen bietet.
Die Bundesregierung wird dieses Angebot in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft und den betroffenen ge-
sellschaftlichen Gruppen weiter ausbauen und das
BSI zu einer „Plattform der IT-Sicherheit für alle“
fortentwickeln. Dabei wird insbesondere auch das
Ziel verfolgt, den Nutzer zum Selbstschutz zu moti-
vieren und ihm dabei Hilfestellung zu geben. Es darf
jedoch nicht übersehen werden, dass er hierbei durch
die hohe Komplexität und schnelle Entwicklung der
Technik oft überfordert ist und deshalb auch andere
Wege (z. B. Förderung angemessener Sicherheitsstan-
dards) beschritten werden müssen.

13. Will die Bundesregierung den Nutzer- und Daten-

schutz, der nur durch kryptographische Verfahren

gegeben ist, einschränken?

Wie beurteilt sie die Tatsache, dass in bestimmten

Staaten das Key-recovery vorgeschrieben ist?

Wie will sie das professionelle Ausspähen von Nut-

zern, beispielsweise durch sogenannte Cookies, un-

terbinden?

Die Bundesregierung hat mit dem Beschluss des Bun-
deskabinetts vom 2. Juni 1999 ein wichtiges Signal
für den ungehinderten Einsatz von Verschlüsselungs-
produkten gesetzt. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb
und Verwendung von Kryptoprodukten sind in
Deutschland ohne Einschränkung in der Schlüssel-
länge möglich und keinerlei Beschränkungen unter-
worfen. Die Bundesregierung hat mit dieser Entschei-
dung allen Anwendern, auch in Wirtschaft und Wis-
senschaft, klare Rahmenbedingungen geschaffen. Der
obligatorische Einsatz von sogenannten „Key-Recov-
ery-Maßnahmen“ (mit deren Hilfe Verschlüsselungs-
Schlüssel verfügbar gemacht und damit Entschlüsse-
lung ermöglicht wird) wird von der Bundesregierung
derzeit nicht weiterverfolgt.
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Der Einsatz von Cookies zur Erleichterung der frei-
willigen Kommunikation zwischen Nutzer und An-
bieter von Leistungen im Internet ist vom Grundsatz
her darauf ausgerichtet, eine Geschäftsbeziehung
möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Diese sinnvolle
Entwicklung kann leider auch zum Ausspähen von
Daten missbraucht werden. Der Nutzer oder das Un-
ternehmen muss deshalb entsprechend seiner Sicher-
heitsphilosophie bei jeder Kommunikationsbeziehung
im Einzelfall über seine Anwendung entscheiden.

Besonders aber ausführbare Programmteile wie Ma-
cros, ActiveX, Javascript, Java und Programmteile
mit Schadenswirkungen – Viren, Trojanische Pferde,
etc. –, die unter dem Begriff „Content-Security“ zu-
sammengefasst werden, sind zum Ausspähen von Da-
ten geeignet. Auch hier sind Nutzer und Unternehmen
angehalten, nach eigenen Sicherheitsvorgaben für ei-
nen Selbstschutz zu sorgen. Dies kann z. B. durch den
Einsatz von speziellen Filtern oder auch durch Sicher-
heitsgateways (Firewalls) erfolgen. Diese Sicherheits-
gateways beinhalten Hardware- und Softwarekompo-
nenten, die bei richtiger Konfiguration eine Grund-
lage für die Einhaltung der eigenen Regeln einer
unternehmensweiten Sicherheitsphilosophie sind.

Um zeitnahe Unterstützung für Nutzer bereitzustellen,
beteiligt sich daher das BSI an der Entwicklung dieser
Filterelemente und Sicherheitsgateways sowie an der
Fortschreibung von Empfehlungen für entsprechende
Einsatzbedingungen technischer und organisatori-
scher Art. Durch Vorträge, Schulungen, Beratungen,
Informationsangebote im Internet werden dieses Wis-
sen und die Unterstützungsmöglichkeiten durch das
BSI dem Nutzer nähergebracht. Auf Wunsch werden
zudem bei Behörden, in der Wissenschaft und Wirt-
schaft Tests zur Überprüfung der vom Nutzer gefor-
derten Sicherheitseigenschaften vorgenommen. Da-
neben führt die Bundesregierung eine Informations-
kampagne „Sicherheit im Internet“ durch (vgl. http://
www.sicherheit-im-internet.de), die den Nutzer über
die oben dargestellten Gefahren aufklärt bzw. Infor-
mationen zum Selbstschutz liefert.

14. Welche Ziele für den Bereich Information und

Kommunikation verfolgt die Bundesregierung in

internationalen Arbeitsgruppen wie ENFOPOL, die

dem Schutz der inneren Sicherheit dienen?

Die Bundesregierung ist sich des hohen Rangs des
grundrechtlich geschützten Fernmeldegeheimnisses
bewusst. Gleichwohl gilt es, den Belangen der inne-
ren Sicherheit – zu deren Gunsten im deutschen Recht
vom Schrankenvorbehalt des Artikels 10 Abs. 2
Satz 1 GG Gebrauch gemacht werden kann – in an-
gemessener Weise Rechnung zu tragen. Die Rats-
arbeitsgruppe Polizeiliche Zusammenarbeit (AGPZ),

deren Dokumente die Kennung „ENFOPOL“ tragen,
befasst sich unter anderem mit der Frage, welchen
Anforderungen die Netzbetreiber bzw. Diensteanbie-
ter genügen müssen, damit die legale – nach deut-
schem Recht auf §§ 100a f. StPO, Artikel 1 G 10 und
§§ 39 ff. AWG gestützte – Telekommunikationsüber-
wachung technisch durchführbar ist. Im Jahre 1995 ist
bereits eine Ratsentschließung (96/C 329/01 vom
17. Januar 1995) mit dem Charakter einer Empfeh-
lung an die EU-Mitgliedstaaten gefasst worden, die
einen Katalog von – nicht auf spezielle Telekommuni-
kationsmedien und -techniken bezogenen – Anforde-
rungen enthält. Diese stehen unter dem ausdrückli-
chen Vorbehalt des nationalen Rechts. Gegenwärtig
wird in den Ratsgremien die sprachliche Anpassung
der Anforderungen von 1995 für zwischenzeitlich
verbreitete neue Telekommunikationsmedien wie Sa-
tellitentelefon und Internet als Medium der Individu-
alkommunikation beraten (Dokument ENFOPOL 19).
Daran ist die Bundesregierung aktiv beteiligt.

15. Wie beurteilt die Bundesregierung die europäischen

Vorschriften zur digitalen Signatur, welche die Un-

verletztheit und die Identität eines elektronischen

Dokuments sichert?

Welche Änderungen im deutschen Recht werden

dadurch notwendig?

Die Bundesregierung begrüßt den Entwurf der Signa-
turrichtlinie. Rechtlich anerkannte digitale bzw. elek-
tronische Signaturen sind Voraussetzung für einen si-
cheren elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehr.
Der Entwurf der Signaturrichtlinie differenziert de
facto zwischen einfachen (Artikel 2 Nr. 1), fortge-
schrittenen (Artikel 2 Nr. 2) und höherwertigen
(Artikel 3 Abs. 2 i.V.m. Artikel. 2 Nr. 13) elektroni-
schen Signaturen. Für einfache elektronische Signatu-
ren gelten keine besonderen Anforderungen. Die An-
forderungen an fortgeschrittene elektronische Signa-
turen stimmen im Wesentlichen mit denen des
Signaturgesetzes und der Signaturverordnung über-
ein. Allerdings ist nur ein allgemeines Überwa-
chungssystem dafür vorgesehen, dass die Anforderun-
gen auch eingehalten werden. Eine Vorabprüfung von
Zertifizierungsdiensteanbietern im Rahmen einer frei-
willigen Akkreditierung bleibt ausschließlich höher-
wertigen elektronischen Signaturen vorbehalten.

Mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur
wird europaweit ein einheitlicher Standard gesetzt,
der auch international Modellcharakter erhalten dürf-
te. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, fortge-
schrittene elektronische Signaturen der handschriftli-
chen Unterschrift gleichzustellen. Nur im öffentlichen
Bereich dürfen sie höherwertige elektronische Signa-
turen verlangen. Im zivilrechtlichen Bereich bilden
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höherwertige Signaturen ein Angebot. Nur für sie
kann die in § 1 Abs. 1 Signaturgesetz enthaltene Si-
cherheitsvermutung gelten, die im Streitfall eine Be-
weiserleichterung darstellt und zur Vermeidung von
Rechtsstreitigkeiten beiträgt.

In das Signaturgesetz und die Signaturverordnung
müssen ergänzend Regelungen für einfache und fort-
geschrittene elektronische Signaturen aufgenommen
werden. Die Bundesregierung hat unter deutscher Prä-
sidentschaft die Verhandlungen bis zu einem Gemein-
samen Standpunkt des Europäischen Parlamentes und
des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingun-
gen für elektronische Signaturen führen können. Die
Richtlinie ist aus deutscher Sicht für die wirtschaftlich
und beschäftigungspolitisch gewünschte Ausweitung
der Geschäftsaktivitäten im elektronischen Handel
und im Rechtsverkehr zwischen privaten und öffent-
lichen Stellen in Europa von großer Bedeutung. Der
Entwurf sieht gemeinsame Rahmenbedingungen zur
Verwendung und rechtlichen Anerkennung der elek-
tronischen Signaturen in den Mitgliedstaaten vor.
Elektronische Signaturen, die auf einem von einem
vertrauenswürdigen Diensteanbieter erstellten Zertifi-
kat basieren, sollen die gleichen Rechtsauswirkungen
haben wie handschriftliche Unterschriften. Die Bun-
desregierung hat dabei in den Verhandlungen spezifi-
sche Sicherheitsanforderungen an qualifizierte Zertifi-
kate, an die Zertifizierungsdiensteanbieter sowie an
die Signaturerstellungseinheiten, die den Grundprin-
zipien des deutschen Signaturgesetzes vom 1. August
1997 entsprechen, durchsetzen können.

16. Wie soll die Anwendung von digitalen Signaturen

gefördert werden?

Welche Rechtsvorschriften müssen geändert wer-

den, um die elektronische Unterschrift der Schrift-

form gleichzusetzen?

Welcher Zeitplan besteht für diese Anpassung?

Die Bundesregierung will die Anwendung digitaler
Signaturen durch folgende Maßnahmen fördern:

– Multimedia-Städtewettbewerb MEDIA@Komm

Eine wichtige Förderaktivität zur beschleunigten
breitenwirksamen Anwendung der digitalen
Signatur ist der Multimedia-Städtewettbewerb
MEDIA@Komm des BMWi. Leitziele sind das
„virtuelle Rathaus“ und der „virtuelle Marktplatz“.
Kommunale Informations-, Kommunikations- und
Interaktionsprozesse werden medienbruchfrei in
das elektronische Netz verlagert. MEDIA@Komm
ist ein ganzheitlicher Innovationsansatz, der Ver-
waltung, Unternehmen und Bürgerschaft im bisher
größten Pilotversuch des Bundes zur Einführung
und breitenwirksamen Anwendung der digitalen
Signatur zusammenführt. Mit MEDIA@Komm

werden Technologieentwicklung und -anwendung
als Einheit gefördert, Unternehmen mobilisiert und
die rechtlichen Rahmenbedingungen zur digitalen
Signatur erprobt und fortentwickelt. In Form eines
Wettbewerbs haben 10 Städte und Gemeinden
hierfür detaillierte Konzepte erstellt. Als Gewinner
des Wettbewerbs hat das BMWi im März 1999 ent-
sprechend dem Votum einer unabhängigen, inter-
national besetzten Jury die Städte Bremen, Esslin-
gen und Nürnberg ausgezeichnet. Ihre Konzepte
werden in den kommenden Jahren als Best-
Practice-Beispiele umgesetzt. Begleitend sind zu-
sätzliche Aktivitäten und Plattformen geplant, um
breitenwirksam Nachahmungseffekte und Investi-
tionen in zukunftsfähige Arbeitsplätze auszulösen.
Das BMWi stellt hierfür im Rahmen seiner Multi-
media-Förderung Mittel in Höhe von bis zu 60
Mio. DM für Technologieentwicklung bereit.

Weitere Maßnahmen zur Förderung der Anwendung
digitaler Signaturen sind:

– Fördermaßnahme der Bundesregierung zur digita-
len Signatur im Rahmen des Aktionsprogramms
„Innovation und Arbeitsplätze in der Informations-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts“ mit einer Reihe
von Maßnahmen, u. a. Förderung des Einsatzes so-
genannter MailTrusT-interoperabler Produkte in-
nerhalb der Bundesverwaltung für die digitale Sig-
natur, für die Authentisierung und für die
Verschlüsselung mit anschließender Migration zu
einem signaturgesetzkonformen Einsatz;

– Ausbau des Projektbüros für digitale Signaturen im
BSI als technische Beratungs- und Informations-
stelle zum Thema „Digitale Signaturen“

Die Bundesregierung beabsichtigt, die digitale Signa-
tur durch ein Bündel von Maßnahmen, die in einem
,,Aktionsprogramm zur digitalen Signatur und zum
lnformationsschutz“ (siehe: Drucksache 14/1191,
S. 34) zusammengefasst werden sollen, zu fördern.
Im Vordergrund stehen die Beseitigung rechtlicher
Hemmnisse für die Anwendung digitaler Signaturen,
die Förderung von Pilotanwendungen und Öffentlich-
keitsarbeit.

Änderungen von Rechtsvorschriften werden im Be-
reich des BGB bei den Vorschriften zur Schriftform
notwendig. Das Bundesministerium der Justiz (BMJ)
hat einen „Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur An-
passung der Formvorschriften des Privatrechts an den
modernen Rechtsgeschäftsverkehr“ erarbeitet, der zur
Kommentierung an die Länder und beteiligten Kreise
versandt wurde. Die Vorlage eines Referentenent-
wurfs wird bis Ende des Jahres angestrebt. Zeitnah
dazu soll auch die Anpassung des Signaturgesetzes an
die Signaturrichtlinie der EU erfolgen. Das Inkrafttre-
ten der Richtlinie über elektronische Signaturen
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macht eine Änderung des Signaturgesetzes und der
Signaturverordnung erforderlich.

Zu den Änderungen der Vorschriften zur Schriftform
im öffentlichen Recht hat das Bundesministerium des
Innern eine Abfrage u. a. bei den Verbänden, der Kre-
ditwirtschaft und verschiedenen eingetragenen Verei-
nen durchgeführt, um den Novellierungsbedarf zu er-
mitteln. Die Antworten werden zur Zeit ausgewertet.
Danach wird geprüft, in welchen Schritten die voraus-
sichtlich große Zahl von Änderungen erfolgen soll.
Die Änderungen sollen zügig erfolgen. Bei dringen-
dem Bedarf sollen Änderungen vorgezogen werden,
etwa im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe (s.
auch Drucksache 14/1191, S.20).

Rechtsstaatliche Ordnung

17. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass

die rechtsstaatliche Ordnung auch unter den beson-

deren Gegebenheiten des Internets durchgesetzt

wird?

Welche neuen Aufgaben kommen dabei auf Bund

und Länder zu?

Mit welchen Maßnahmen wird die in diesem Be-

reich unverzichtbare internationale Zusammenar-

beit vorangetrieben?

Die Durchsetzung der rechtsstaatlichen Ordnung un-
ter den besonderen Gegebenheiten des Internets erfor-
dert eine konsequente Anwendung des geltenden
deutschen Rechts auch auf im Internet begangene
Rechtsgutsverletzungen. Dem grenzüberschreitenden
Charakter des Internets tragen die Bestimmung der
§§ 6, 7 und 9 des Strafgesetzbuches (Weltrechtsprin-
zip, Erfolgsortsprinzip) Rechnung, die regelmäßig ei-
ne Zuständigkeit deutscher Strafverfolgungsbehörden
für die Verfolgung von aus dem Ausland über das In-
ternet mit Wirkung im Inland begangenen Straftaten
begründen.

Ein Teilaspekt der Wahrung der rechtsstaatlichen Ord-
nung ist die Wahrung der Inneren Sicherheit. Hierzu
hat die Bundesregierung bereits im IuKDG-Evaluie-
rungsbericht (Drucksache 14/1191) ausgeführt, dass
die rechtlichen Grundlagen für die Ermittlungstätig-
keit im Bereich des Internets und der Online-Dienste
weitgehend vorhanden sind. Die Bundesregierung
nimmt die Hindernisse, die von Strafverfolgungs- und
Sicherheitsbehörden im Hinblick auf ihre Aufgaben-
wahrnehmung gesehen werden, sehr ernst. Unter Be-
rücksichtigung dessen wird die Bundesregierung die
weitere rechtsstaatliche Entwicklung beobachten und
ggf. erforderliche Anpassungen an geeigneter Stelle
außerhalb des IuKDG vorschlagen.

Die weltweite Verfügbarkeit von Informationen im
Internet erschwert die Verfolgung der Anbieter von

rechtswidrigen Angeboten. Zwar machen sie sich,
auch wenn die verbotenen Inhalte auf einem Rechner
im Ausland gespeichert sind, nach deutschem Recht
strafbar, wenn diese Inhalte auch in Deutschland ab-
gerufen werden können. Sie sind jedoch – wenn sie
selbst sich im Ausland aufhalten – dem unmittelbaren
Zugriff der deutschen Strafverfolgungsbehörden ent-
zogen. Diese Situation macht eine internationale
Zusammenarbeit erforderlich. Die Bundesregierung
engagiert sich deshalb insbesondere in der G 8-Unter-
gruppe „High-Tech-Crime“ sowie in dem Sachver-
ständigenausschuss der Datennetzkriminalität des Eu-
roparates (Committee of Experts on Crime in Cyber-
space, PC-CY). In beiden Expertengruppen werden
die nationalen Aktivitäten zur Wahrung der rechts-
staatlichen Ordnung im Bereich der neuen Medien ge-
bündelt und unter anderem einheitliche strafrechtliche
Regelungen angestrebt. So erarbeitet der Sachverstän-
digenausschuss des Europarates derzeit den Entwurf
eines in das nationale Recht zu transformierenden
„Übereinkommens zur Bekämpfung der Datennetz-
kriminalität“. Dieses Übereinkommen sieht neben
strafprozessualen Bestimmungen insbesondere vor,
dass die Verletzung der Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von Computerdaten und -systemen so-
wie insbesondere die Verbreitung von Kinderporno-
graphie in Zukunft – soweit noch nicht im jeweiligen
nationalen Recht vorgesehen – in jedem Mitgliedstaat
des Europarates strafbewehrt sein soll. Die G 8-Unter-
gruppe „High-Tech-Crime“ konzentriert sich derzeit
im Wesentlichen auf verfahrensrechtliche Maßnah-
men zur Sicherstellung von Nutzerdaten sowie eine
Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit.

Im EU-Rat wird derzeit über gemeinsame Maßnah-
men zur Bekämpfung der Internet-Kriminalität, insbe-
sondere der Kinderpornographie, beraten. Auf der
Grundlage des vom Rat beschlossenen Aktionsplans
zur „Förderung der sicheren Nutzung des Internets“
(siehe dazu näher: Antwort auf Frage 22) werden in
den nächsten Jahren eine Reihe konkreter Kooperati-
onsprojekte zwischen den Mitgliedstaaten zur ge-
meinsamen Bekämpfung illegaler und schädlicher In-
halte im Internet unterstützt.

Jugendschutz

18. Wie wird der Schutz vor jugendgefährdenden Inhal-

ten bei Online-Diensten und im Internet verwirk-

licht?

Wie haben sich die Einrichtungen der Selbstregulie-

rung, die besondere Stellung der Jugendschutzbe-

auftragten und technische Mittel wie Filtersoftware

bewährt?

Die rechtlichen Maßnahmen zum Jugendschutz beste-
hen aus einem dreistufigen System, das dem jeweili-
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gen Gefährdungsgrad der Inhalte entspricht und dem
Schutz von Kindern und Jugendlichen, aber auch dem
Recht auf freie Meinungsbildung und -äußerung
Rechnung trägt:

Erste Stufe: Anpassung des Strafgesetzbuchs
(StGB) und des Ordnungswidrigkei-
tenrechts (OWiG) in Artikel 4 und 5
des Informations- und Kommunika-
tionsdienstegesetzes (IuKDG) durch
Einbeziehung von Datenspeichern
unter den strafrechtlichen Schriften-
begriff.

Zweite Stufe: Indizierung schädigender, aber nicht
generell verbotener Netzinhalte durch
die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Schriften (BPjS) nach dem
Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medien-
inhalte (GjS); die Verbreitung indizier-
ter Inhalte einschließlich Werbung ist
nur zulässig, wenn durch technische
Vorkehrungen Vorsorge getroffen ist,
dass das Angebot oder die Verbreitung
im Inland auf volljährige Nutzer be-
schränkt werden kann.

Dritte Stufe: Präventive Maßnahmen im Rahmen
der freiwilligen Selbstorganisation und
Selbstkontrolle.

Während die Verfolgung von Verstößen gegen straf-
rechtliche Vorschriften den Strafverfolgungsbehör-
den obliegt, ist die Durchführung des GjS bei der
BPjS konzentriert. Die unbeschränkte Verbreitung in-
dizierter Angebote ist nach § 21 GjS strafbar und so-
mit von den Strafverfolgungsbehörden aufzugreifen.

Mit den durch das IuKDG in das GjS eingeführten
verfahrensrechtlichen Vorschriften wurde das Indizie-
rungsverfahren den geänderten Erfordernissen im
Netz angepasst. Diese Änderungen betreffen vor al-
lem § 18 GjS; insbesondere wurde dabei berücksich-
tigt, dass indizierte Medien mit geringfügig veränder-
tem Inhalt in schneller Folge wieder auf den Markt
gebracht werden können. Nach § 18 GjS sind Ange-
bote kraft Gesetzes indiziert, ohne dass es einer Auf-
nahme in die Liste oder einer Bekanntmachung be-
darf, wenn sie ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich mit einer in die Liste aufgenommenen Schrift
sind oder aber ein Gericht in einer rechtskräftigen
Entscheidung festgestellt hat, dass eine Schrift porno-
graphisch ist oder den in § 130 Abs. 2 oder § 131
StGB bezeichneten Inhalt hat.

In ihrem Bericht über die Erfahrungen und Entwick-
lungen bei den neuen Informations- und Kommunika-
tionsdiensten im Zusammenhang mit der Umsetzung

des IuKDG (Drucksache 14/1191) hat sich die Bun-
desregierung auch mit den Vorschriften zum Jugend-
schutz befasst (s. Teil C IV des Berichtes). Sie ist
hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die
Vorschriften bewährt haben; sie haben – was die Re-
gelungen zu den Indizierungsfolgen in §§ 3 und 5 GjS
anbelangt – die Rechtssicherheit im Bereich der Indi-
zierungstätigkeit der BPjS erhöht und – was die Ver-
fahrensregelungen in §§ 2 und 18 GjS betrifft – die
Durchführung des GjS durch die BPjS vereinfacht.

Die BPjS hat bis zum 31. Dezember 1998 im Internet
214 Online-Angebote auf die Liste der jugendgefähr-
denden Schriften gesetzt (indiziert), davon 196 seit
dem 1. August 1997.

Gleichzeitig mit dem IuKDG trat der Mediendienste-
Staatsvertrag der Länder zum 1. August 1997 in
Kraft. Die Jugendministerinnen und -minister der
Länder haben zur Durchführung der dort enthaltenen
Jugendschutzbestimmungen unter Federführung des
Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen
Rheinland-Pfalz die Einrichtung einer länderübergrei-
fenden Stelle „jugendschutz.net“ beschlossen. Als Be-
auftragte der Obersten Landesjugendbehörden für Ju-
gendschutz in Mediendiensten hat „jugendschutz.net“
aufgrund einer vorläufigen Ländervereinbarung die
Arbeit aufgenommen.

Die Bundesregierung begrüßt, dass der Vorschlag, ei-
ne Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Ziel einzu-
richten, konkrete Verbesserungen im Jugendschutz zu
erreichen, auf der Konferenz der Jugendministerinnen
und -minister der Länder am 17./18. Juni 1999 in Kiel
angenommen wurde.

Derjenige, der elektronische Informations- und Kom-
munikationsdienste gewerbsmäßig anbietet, hat nach
§ 7a GjS und § 8 Abs. 4 MDStV einen Jugendschutz-
beauftragten zu bestellen, wenn diese Dienste allge-
mein angeboten werden und jugendgefährdende In-
halte enthalten können. Ziel dieser Regelungen ist
u. a., dass die Jugendschutzbeauftragten in den Be-
trieben der Diensteanbieter flexibel und rasch auf das
sich ändernde Informationsangebot reagieren können.
Sie sollen sowohl interner Berater für die Dienstean-
bieter wie auch Ansprechpartner für die Nutzer sein.
Der Jugendschutzbeauftragte ist vom Diensteanbieter
an der Angebotsplanung und der Gestaltung der All-
gemeinen Nutzungsbedingungen zu beteiligen, und er
kann dem Diensteanbieter eine Beschränkung von
Angeboten vorschlagen.

Im Rahmen der Evaluierung des IuKDG gab es Hin-
weise darauf, dass bei Unternehmen, Verbänden und
Institutionen teilweise Unkenntnis darüber besteht,
welche konkreten Anforderungen an den Jugend-
schutzbeauftragten zu stellen sind und in welchem
Umfang von diesem Instrument Gebrauch zu machen
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ist. Zur Verbesserung der Information hierüber wird –
unabhängig von staatlichen Überlegungen – von Mul-
timedia-Verbänden die Erstellung eines „Leitfadens“
überlegt, der den Unternehmen eine breite Informati-
on, insbesondere zu den Rechten und Pflichten des Ju-
gendschutzbeauftragten, geben soll. Die Bundesregie-
rung unterstützt diese Initiative nachdrücklich. Sie
wird die Entwicklung weiter beobachten und in enger
Abstimmung mit den Beteiligten ggf. eine gesetzliche
Konkretisierung der Rahmenbedingungen für Jugend-
schutzbeauftragte vornehmen.

Um den Diensteanbietern einen Anreiz zur Schaffung
von Strukturen einer freiwilligen Selbstkontrolle im
Jugendschutz zu geben, wurde ihnen mit § 7a GjS
bzw. § 8 Abs. 4 MDStV die Möglichkeit eingeräumt,
eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle mit
der Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendschutzbe-
auftragten zu beauftragen. Mit dieser Regelung wurde
erstmals durch den Gesetzgeber die eigenständige
Rolle und Bedeutung der freiwilligen Selbstkontrolle
als wichtige Ergänzung zu staatlichen Maßnahmen
bei der Bekämpfung von illegalen und schädlichen In-
halten in den Netzen zum Ausdruck gebracht.

Mit Inkrafttreten des IuKDG und des MDStV am
1. August 1997 hat der Verein „Freiwillige Selbstkon-
trolle Multimedia-Diensteanbieter e.V.“ (FSM) seine
Arbeit aufgenommen. Die FSM repräsentiert Unter-
nehmen, die im Internet und anderen Netzen Dienst-
leistungen anbieten. Erklärtes Ziel der FSM ist es, die
Anbieter im Bereich der neuen Dienste mit ihrem Bei-
tritt zur Beachtung des gemeinsamen Verhaltenskode-
xes zu veranlassen und Missachtung zu ahnden. Zwi-
schen dem 1. August 1997 und dem 18. September
1998 sind bei der FSM insgesamt 832 Mitteilungen
eingegangen, davon 212 Beschwerden. Von diesen
Beschwerden war keines der rd. 300 Unternehmen be-
troffen, die im Wege einer Selbstverpflichtungserklä-
rung den Verhaltenskodex der FSM anerkannt hatten.
Die FSM sieht darin eine große Akzeptanz ihrer Orga-
nisation und ihrer Grundsätze bei den Mitgliedsunter-
nehmen.

Als weitere Einrichtungen der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Bereich der neuen Medien sind die „Interes-
sengemeinschaft DT-Controll“ und der „Rechtsaus-
schuss“ des DFN-Vereins zu nennen. DT-Controll ist
ein Zusammenschluss von verschiedenen Pressever-
bänden und verfolgt den Zweck, im Vertriebsweg Zei-
tungs- und Zeitschriftenhandel das Warenangebot
neuer Datenträger (z. B.: CD-Roms; Disketten; sons-
tige elektronische Datenträger) vor dem Angebot am
Markt auf die Vereinbarkeit mit Jugendschutzbestim-
mungen und sonstigen strafrechtlichen Bestimmun-
gen zu überprüfen und den gesetzlich zulässigen Ver-
triebsweg zu empfehlen. Der Vorstand des DFN-Ver-
eins hat mit Beschluss vom 16. Juni 1998 einen

Rechtsausschuss („Organisation der freiwilligen
Selbstkontrolle Medieninhalte im DFN“ – FS-DFN)
berufen, der u. a. die Aufgabe des Jugendschutzbeauf-
tragten wahrnimmt. Der Rechtsausschuss steht als In-
strument der freiwilligen Selbstkontrolle allen Mit-
gliedern und Anwendern des DFN-Vereins offen, um
ggf. ihre eigene Verpflichtung zur Berufung eines Ju-
gendschutzbeauftragten an die Organisation des DFN-
Verein mittels schriftlicher Verpflichtungserklärung
zu delegieren. Die FS-DFN arbeitet mit anderen Or-
ganisationen der freiwilligen Selbstkontrolle, insbe-
sondere mit der FSM, und der BPjS zusammen.

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 2 S. 2 GjS in der
Fassung des IuKDG vom 22. Juli 1997 (BGBl. I
S. 1870) dürfen indizierte oder offensichtlich schwer
jugendgefährdende Inhalte über elektronische Infor-
mations- und Kommunikationsdienste nur dann ver-
breitet werden, wenn durch technische Vorkehrungen
Vorsorge getroffen ist, dass das Angebot oder die Ver-
breitung im Inland auf volljährige Nutzer beschränkt
werden kann. Entscheidende Voraussetzung dieses
Verbreitungsverbotes ist, dass die technischen Vor-
kehrungen in der Praxis umsetzbar sind. Es bleibt dem
Anbieter überlassen, ob er von dieser Möglichkeit Ge-
brauch macht oder auf die Verbreitung entsprechender
Inhalte ganz verzichtet. Besonders bedeutsam ist die
Tatsache, dass das Gesetz hinsichtlich der Art der
technischen Vorkehrung keine Festlegungen vor-
nimmt, sondern für neue technische Entwicklungen
offen ist. Die Zugangsbeschränkung kann auf unter-
schiedliche Weise umgesetzt werden, z. B. durch Ver-
schlüsselung, Chiffrierung oder die Einrichtung ge-
schlossener Benutzergruppen. Einzelne Internet-An-
wendungen wie auch Service-Provider können den
Zu- und Abfluss von Daten mit Hilfe einer eigens
hierfür entwickelten Software („Filtertechnologien“)
kontrollieren und sperren. Diese Software kann in den
einzelnen PCs, in Servern oder in Suchmaschinen in-
stalliert werden. Zwischenzeitlich wurden eine An-
zahl – überwiegend ausländischer, vor allem us-ame-
rikanischer – Filtersoftware entwickelt, z. B.: Plat-
form for Internet Content Selection (PICS);
SurfWatch; Cyber-Sitter; Cyber Patrol; Net-Nanny;
Filtering Software download site sowie Review of
these softwares by Peacefire.

Das BMWi hat eine Studie mit dem Thema „Jugend-
schutz und Filtertechnologien im Internet“ mit dem
Ziel vergeben, die verfügbaren Techniken zur Umset-
zung von Maßnahmen des Jugendschutzes beim Zu-
griff auf das Internet in einer aktuellen Bestandsauf-
nahme zusammenzufassen, die Verständlichkeit der
Bedienungsoberfläche zu begutachten, den Nachbes-
serungs- und Entwicklungsbedarf zu bestimmen und
die Technik hinsichtlich der Anforderungen des Ju-
gendschutzes zu bewerten. Die Studie kommt zu dem
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Ergebnis, dass es zwar eine Vielzahl von technischen
Möglichkeiten zur Filterung von Angeboten im Inter-
net – vor allem aus den Vereinigten Staaten von Ame-
rika – im Hinblick auf den Jugendschutz gibt. Keine
dieser Lösungen kann jedoch einen aus technischer,
rechtlicher, sozialer oder psychologischer Sicht aus-
reichenden Jugendschutz bieten. Darüber hinaus wur-
de festgestellt, dass es – anders als bei herkömmlichen
Medien – nicht möglich ist, eine vergleichsweise si-
chere technische Lösung zur Gewährleistung des Ju-
gendschutzes zu finden. In der Studie wird vorge-
schlagen, die Kennzeichnung unproblematischer In-
halte auf freiwilliger Basis als Maßnahme der
Selbstkontrolle vorzunehmen und zugleich eine breite
Information der Öffentlichkeit herzustellen. Die Bun-
desregierung wird die Ergebnisse der Studie in ihre
weiteren Überlegungen zur Optimierung des Jugend-
schutzes einbeziehen.

19. Plant die Bundesregierung, die Bundesprüfstelle für

jugendgefährdende Schriften sowohl technisch als

auch personell so auszustatten, dass sie konsequent

und umfassend auf neue Herausforderungen im Be-

reich der neuen Dienste reagieren kann?

Für das Jahr 1998 belief sich der Gesamthaushalt
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schrif-
ten (BPjS) auf 1 547 000 DM, davon standen
196 000 DM (12,45 %) für die Beschaffung und Ver-
vollständigung der informationstechnischen Ausstat-
tung der BPjS aufgrund ihrer Aufgabenstellung im
Bereich der neuen Informations- und Kommunikati-
onsdienste zur Verfügung. Mit dieser Ausstattung ist
die BPjS sowohl personell als auch technisch in der
Lage, die Bearbeitung der eingehenden Anträge zu
bewältigen.

Für die Überprüfung von elektronisch publiziertem
Material stehen für 1999 insgesamt 110 000 DM
(7,39 %) zur Verfügung. Der verminderte Prozentwert
erklärt sich daraus, dass im laufenden Haushaltsjahr
nur noch Ersatzbeschaffungen der erforderlichen
Hard- und Software und laufende Kosten für die
Überprüfungsarbeiten veranschlagt sind.

Die Bundesregierung hat in der Evaluierungsphase im
Zusammenhang mit dem IuKDG zahlreiche Anregun-
gen und Hinweise aus dem parlamentarischen Raum
und von Fachkreisen im Zusammenhang mit dem In-
dizierungsverfahren erhalten. In ihrem Bericht zur
Evaluierung des IuKDG (Drucksache 14/1191) geht
die Bundesregierung hierzu insbesondere auf folgen-
de Fragestellungen ein:

● Administrative Straffung,

● Verzicht auf das Antragserfordernis bei Angeboten
in Datennetzen,

● Erweiterung der Antragsbefugnis,

● Einführung eines „Abhilfeverfahrens“,

● Verzicht auf Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

Wie im IuKDG-Evaluierungsbericht ausgeführt, wird
die Bundesregierung diese Anregungen in ihre derzeit
laufenden Überlegungen für eine weitere Beschleuni-
gung des Indizierungsverfahrens einbeziehen.

20. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung er-

greifen, um die Öffentlichkeitsarbeit gegen Gewalt-

darstellungen in den Medien und ihre Verbreitung

in den neuen Medien zu verstärken?

Die Bundesregierung nimmt die Gefährdung von Kin-
dern und Jugendlichen durch problematische Medien-
inhalte sehr ernst. Es ist in erster Linie dafür zu sor-
gen, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu
schädlichen Medieninhalten erlangen. Mit dem ge-
setzlichen Jugendmedienschutz wurde die Grundlage
dafür geschaffen. Der Jugendmedienschutz ist in fol-
genden Regelungswerken festgeschrieben:

● Strafrecht

● §§ 130 Abs. 2 (Rassenhass), 131 (Gewaltverherrli-
chung) und 184 StGB (einfache und harte Porno-
graphie)

● Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften und Medieninhalte (GjS)

Wenn die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Schriften Medien indiziert, sind damit weitreichen-
de Vertriebs-, Abgabe- und Werbeverbote verbun-
den.

● Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlich-
keit (§§ 6, 7 JÖSchG)

Das JÖSchG fasst einige typisierte potentielle Ge-
fährdungssituationen zusammen, denen Kinder
und Jugendliche in der Öffentlichkeit ausgesetzt
sein können.

● Rundfunkstaatsvertrag und der Mediendienste-
Staatsvertrag der Länder

Der Kinder- und Jugendschutz im Multimediazeitalter
stellt jedoch darüber hinausgehende Anforderungen,
die sowohl den technischen Jugendmedienschutz als
auch den Bereich der Medienpädagogik betreffen.
Medienkompetenz ist neben den gesetzlichen Rege-
lungen und den Maßnahmen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle eine wichtige Voraussetzung für die Ge-
währleistung eines effektiven Jugendmedienschutzes.
Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen, eigenver-
antwortlich mit den Medien umzugehen und zu pro-
blematischen Inhalten kritische Distanz zu wahren.
Maßnahmen zur Vermittlung und Stärkung der Me-
dienkompetenz bilden deshalb einen Schwerpunkt der
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Arbeit der Bundesregierung, sie führt insbesondere
folgende öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durch:

– Im Auftrag des Bundesministeriums für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) führte das
Institut Jugend, Film, Fernsehen (JFF) Ende 1998
eine Expertentagung „Medienkompetenz“ durch.
Ziel dieser Konferenz war u. a. die Klärung der
Fragen, welche Medienkompetenz Kinder, Jugend-
liche, Eltern, Pädagogen und Pädagoginnen heute
brauchen und wie Medienkompetenz in den ver-
schiedenen Feldern von Bildung und Erziehung
vermittelt werden kann. Die Ergebnisse der Ta-
gung wurden im Juli 1999 in einer Dokumentation
veröffentlicht.

– Das BMFSFJ hat bereits die Broschüre „Geflim-
mer im Zimmer“ über kindgerechtes Fernsehver-
halten veröffentlicht. Erarbeitet wurde die Bro-
schüre von der Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur (GMK), Bielefeld. Die
Broschüre soll ein Leitfaden für Eltern und Kinder
sein, das Fernsehkonsumverhalten sinnvoll und
nutzbringend zu gestalten, gleichzeitig aber auch
kritisch und vorurteilsfrei zu bewerten.

– Wie in der Vergangenheit so fördert das BMFSFJ
auch im Jahr 1999 die Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz e.V. (BA J) und ihre Ak-
tivitäten. Von der BAJ wurden bereits Broschüren
veröffentlicht zu den Themen:

– Medienpädagogik,

– Jugendschutz und Internet,

– Hält die Kindersperre, was sie verspricht? Tech-
nischer Jugendschutz im analogen und digitalen
Fernsehen sowie

– Institutionen des Jugendmedienschutzes.

Darüber hinaus werden derzeit folgende Projekte ge-
fördert:

– „Palaver im globalen Dorf“ heißt ein Modellpro-
jekt zur Vermittlung elektronischer Kommunikati-
on in der außerschulischen Jugendbildungsarbeit.
Träger ist ARBEIT UND LEBEN; das Projekt hat
eine Laufzeit von 1997 bis 2000.

– Unter der Bezeichnung „Auf dem Weg in die mul-
timediale Gesellschaft – Informations- und Kom-
munikationstechnologien verstehen, nutzen, be-
werten, mitgestalten …“ wird ein Vorhaben der
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bil-
dungswerke (aksb) gefördert, bei dem – neben der
notwendigen Aufarbeitung der vielfältigen Mög-
lichkeiten und auch Risiken – eine kritische Aus-
einandersetzung mit den gesellschaftlichen Folgen
der fortschreitenden Informations- und Kommuni-
kationstechnologie in allen Lebensbereichen im

Mittelpunkt steht. Das Projekt, das 1996 startete,
endet 1999.

– „Neue Wege in der Förderung der Medienkompe-
tenz von Kindern, Jugendlichen und Familien“ lau-
tet ein Projekt, das die Gesellschaft für Medienpä-
dagogik und Kommunikationskultur (GMK) von
1997 bis 2000 durchführt.

– Auf Anraten des BMFSFJ fördert die Stiftung
Deutsche Jugendmarke das Modellprojekt „Kon-
nekt“ (1997–1999) der Akademie Remscheid, des-
sen Ziel es ist, Internet und Datenkommunikation
in der medienpädagogischen Praxis mit Kindern
und Jugendlichen zu erproben und daraus sinnvolle
Konzepte für die Medienpädagogik zu entwickeln.

– Wie in der Vergangenheit bietet das Kinder- und
Jugendfilmzentrum im Auftrag des BMFSFJ Kon-
zepte und Angebote zur Vermittlung von Medien-
kompetenz für den rezeptiven und produktiven
Umfang mit audiovisuellen Medien aller Art an.

– Voraussichtlich Ende 1999 wird ein Medienpaket
(Videoband, Begleitbuch, CD-ROM) herausgege-
ben, das derzeit von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz erstellt wird. Es
dient als Unterstützung für Fachkräfte und Eltern
bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Fern-
sehrezeption von Kindern“.

– Die Zeitschrift der BAJ „Kind Jugend Gesell-
schaft“ befasste sich u. a. mit dem Thema „Jugend-
gefährdende Inhalte im Internet – Situation in In-
ternetcafes und Jugendeinrichtungen mit
Internetanschluss.“

21. Welche Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur

Stärkung der Elternverantwortung vor?

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf einen ef-
fektiven Jugendmedienschutz. Er ist eine wichtige
Mitvoraussetzung dafür, dass es gelingt, ihre Ent-
wicklung zu fördern und sie zu eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erzie-
hen. Hier sind – neben den Medienverantwortlichen –
insbesondere auch Eltern, Lehrer und Erzieher gefor-
dert. Sie müssen ihre Erziehungsverantwortung und
ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und dafür Sorge
tragen, dass Kinder nicht mit Medieninhalten kon-
frontiert werden, deren Bewältigung ihre altersgemä-
ßen Fähigkeiten übersteigt.

Die in der Antwort auf Frage 20 aufgelisteten Aktio-
nen der Bundesregierung zur Stärkung der Medien-
kompetenz umfassen auch Maßnahmen, die Eltern bei
der Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung unter-
stützen.
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22. Wird sich die Bundesregierung angesichts des glo-

balen Informationsaustausches verstärkt dafür ein-

setzen, dass nationale Regelungen und Maßnahmen

zum Schutz vor rechtswidrigen und sonstigen ju-

gendgefährdenden Inhalten in den Netzen durch

Vereinbarungen über internationale Mindeststan-

dards und Aktionsprogramme flankiert werden?

Wenn ja, in welcher Weise?

Wenn nein, warum nicht?

Der Schutz der Jugend und die Bekämpfung von ille-
galen und schädigenden Inhalten in den Netzen ist ein
wichtiges Thema der internationalen Zusammenar-
beit. Die mit der weltweiten Vernetzung von Informa-
tionssystemen verbundene Globalisierung wirkt sich
auch auf die Kontrolle gewaltverherrlichender, rassis-
tischer und pornographischer Inhalte aus. Der Kinder-
und Jugendschutz im Multimediazeitalter stellt daher
neue nationale und internationale Anforderungen.

Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters des
Internets hält die Bundesregierung die Schaffung
weltweiter Mindeststandards zur wirksamen Bekämp-
fung jugendgefährdender Netzinhalte für erforderlich;
sie hat zur Begründung der internationalen Bemühun-
gen hierzu wesentlich beigetragen. Lösungsvorschlä-
ge und Initiativen werden in der Europäischen Union
sowie in anderen internationalen Gremien im Rahmen
ihrer Zuständigkeit (OECD, G 8-Staaten, Europarat,
UNESCO) unter Beteiligung der betroffenen Wirt-
schaftskreise diskutiert und aufgegriffen. Dabei haben
die Bestimmungen des IuKDG zum Jugendschutz
weltweit Beachtung gefunden und die Bundesregie-
rung in die Lage versetzt, die entsprechenden Initiati-
ven zu beeinflussen. Die im IuKDG enthaltenen Leit-
prinzipien einer weitestgehenden Gleichstellung der
neuen Dienste mit den herkömmlichen Medien gerade
im Bereich des Jugendschutzes, die Vermeidung von
Überregulierungen und der Vorrang der freiwilligen
Selbstkontrolle der Diensteanbieter vor staatlicher Re-
gelung sind nunmehr gemeinschaftsweit anerkannt.

Die Bundesregierung ist an allen europa- und welt-
weiten Initiativen der wichtigsten internationalen Or-
ganisationen zur Verbesserung des Jugendschutzes im
Internet beteiligt. Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang die Aktivitäten der Europäischen Union,
insbesondere:

Die am 24. September 1998 vom EU-Rat formell be-
schlossene „Empfehlung zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der
audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch
die Förderung nationaler Rahmenbedingungen für die
Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in Be-
zug auf den Jugendschutz und den Schutz der Men-
schenwürde“ (98/560/EG) dient der gemeinschafts-
weiten Bekämpfung von illegalen und schädigenden

Inhalten insbesondere des Internet und richtet sich an
die EU-Mitgliedstaaten, die Diensteanbieter sowie die
Nutzerorganisationen. Sie trägt der Erkenntnis Rech-
nung, dass Maßnahmen der freiwilligen Selbstkon-
trolle staatlichen Regulierungsvorhaben vorgehen
sollten. Dementsprechend fördert die Empfehlung die
Entwicklung von gemeinsamen Leitlinien und Metho-
den zur Schaffung von europaweit vergleichbaren
Rahmenbedingungen für freiwillige Selbstkontrollen
der Diensteanbieter auf einzelstaatlicher Ebene. Darü-
ber hinaus regt sie von allen Beteiligten gemeinsam
getragene Initiativen an, insbesondere, Kindern und
Jugendlichen den Zugang zum Internet zu erleichtern,
qualitativ hochwertige Netzinhalte für diesen Perso-
nenkreis zu fördern, die Menschenwürde verletzende
Inhalte vom Internet fernzuhalten und neue technische
Systeme zur Ausübung der elterlichen Kontrolle zu
erproben. Über die Ergebnisse dieser gemeinschafts-
übergreifenden Zusammenarbeit soll die Europäische
Kommission dem Rat und dem Europäischen Parla-
ment im Herbst 2000 umfassend berichten.

Die EU hat einen Aktionsplan zur „Förderung einer
sicheren Nutzung des Internets durch die Bekämp-
fung illegaler und schädigender Inhalte in globalen
Netzen“ aufgelegt. Dieser Aktionsplan ist Anfang
1999 angelaufen, auf einen Zeitraum von vier Jahren
angelegt und mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio.
EURO ausgestattet. Bei den vier Aktionsbereichen
geht es vor allem um die Entwicklung der freiwilligen
Selbstkontrolle der Diensteanbieter, die Sicherstel-
lung eines umfassenden Informationsaustauschs, z. B.
durch ein europäisches „Hotline“-Netz, die Entwick-
lung von Filter- und Bewertungssystemen, die der
kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas Rech-
nung tragen sowie um die Förderung von Sensibilisie-
rungsmaßnahmen zur Unterrichtung von Eltern, Leh-
rern und Kindern über die Möglichkeiten einer ju-
gendschutzgerechten Nutzung des Internet. Die
Bundesregierung unterstützt den EU-Aktionsplan
nachhaltig als notwendige Fortentwicklung des Ju-
gendschutzes auf internationaler Ebene. Die Mitglied-
staaten wirken in einem begleitenden Ausschuss an
der Programmdurchführung mit.

Nicht zuletzt in den jüngsten Empfehlungen des EU-
Rates zu illegalen und schädigenden Inhalten in den
neuen Informations- und Kommunikationsdiensten
hat sich gezeigt, dass der freiwilligen Selbstkontrolle
als Regelungsinstrument nicht nur in vielen EU-Mit-
gliedstaaten, sondern auch auf europäischer Ebene ei-
ne wachsende Bedeutung zukommt. Mit Blick auf die
jahrzehntelange Tradition der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Medienbereich in Deutschland hat die Bun-
desregierung als EU-Ratsvorsitz gemeinsam mit dem
Saarland und der EU-Kommission im April 1999 das
Seminar „Freiwillige Selbstkontrolle im Medienbe-
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reich auf europäischer Ebene“ durchgeführt. Rund
150 Experten aus Politik, Medienbereich, Medien-
selbstkontrolle, Nutzer und internationale Organisati-
onen haben „Schlussfolgerungen von Saarbrücken“
verabschiedet, in denen Medienverbände und -organi-
sationen, Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und
Organen der EU u. a. empfohlen wird:

● Förderung des öffentlichen Bewusstseins für die
Arbeit der Selbstkontrolleinrichtungen und der Ko-
Regulierung (Selbstkontrolle auf der Grundlage
staatlicher Normen), für die vorhandenen Abhilfe-
und Beschwerdeverfahren im gesamten Medienbe-
reich sowie für deren rechtliche und gesellschaftli-
che Bedeutung,

● Unterstützung der Medienindustrie, Verbände und
Organisationen der Selbstkontrolle und der Ko-Re-
gulierung durch die Einzelstaaten und die EU-
KOMMISSION, insbesondere im Hinblick auf die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit,

● Prüfung der Notwendigkeit einer Weiterentwick-
lung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Selbstkontrolle und die Ko-Regulierung auf der
Ebene der EU-Mitgliedstaaten,

● Eintreten für europäische Modelle der Selbstkon-
trolle und Ko-Regulierung im Medienbereich auf
internationaler Ebene sowie

● Sicherung und ggf. Ausbau der Freiräume der
Selbstkontrolle und der Ko-Regulierung im Rah-
men der Rechtsetzung auf Gemeinschaftsebene.

Die Bundesregierung bewertet den Ertrag dieser Kon-
ferenz gerade im Hinblick auf die Schaffung internati-
onaler Mindeststandards für die neuen Informations-
und Kommunikationsdienste auf der Basis des Subsi-
diaritätsgrundsatzes als sehr hoch. Als Konsequenz
aus dem Seminar hat der EU-Rat auf Initiative der
deutschen Präsidentschaft am 28. Juni 1999 Schluss-
folgerungen verabschiedet, die bei allen Unterschie-
den in den Mitgliedstaaten deutlich machen, dass
gerade in einer komplizierten und von Konvergenz
geprägten, globalisierten Medienwelt die Selbstkon-
trolle ein wesentliches Regelungsinstrument sein
kann, dessen Chancen und Risiken in den kommen-
den Jahren weiter intensiv diskutiert werden müssen.
Es ist zu erwarten, dass von diesen Initiativen eine
verstärkte europaweite Zusammenarbeit der staatli-
chen Gesetzgeber, der Organe der EU, der Verbände,
Unternehmen und Selbstkontrolleinrichtungen ausge-
hen wird. Ausgehend vom Saarbrücker Seminar ha-
ben nunmehr die Presseräte der EU-MS eine grenz-
überschreitende Kooperation vereinbart. Die Bundes-
regierung wird diese Entwicklung weiter fördern.

Auch der Europarat befasst sich auf der Grundlage
der Beschlüsse der Europäischen Medienministerkon-

ferenz vom Dezember 1998 in Thessaloniki mit der
Bekämpfung illegaler und schädigender Inhalte des
Internet. Während die Arbeitsgruppe „Cyber Crime“
des Europarates den Entwurf eines Übereinkommens
über Datenkriminalität vorgelegt hat, der derzeit in
den Gremien des Europarates behandelt wird, prüft
die Arbeitsgruppe „New Technologies“, welchen Bei-
trag der Europarat zur Bekämpfung schädigender In-
halte des Internet leisten kann. Mit Ergebnissen ist in-
soweit voraussichtlich Ende 1999 zu rechnen. Die
Bundesregierung wird diese Arbeiten weiterhin nach-
haltig unterstützen.

Die Bundesregierung wird sich auf internationaler
Ebene auch in Zukunft nachdrücklich dafür einsetzen,
dass der Jugendschutz und die Würde des Menschen
in den Datennetzen den Schutz erfahren, dessen sie
bedürfen.

Urheberschutz

23. Auf welche Weise will die Bundesregierung den

Schutz des geistigen Eigentums in der digitalisier-

ten und vernetzten Welt sichern, ohne die Entwick-

lung der neuen Medien zu behindern?

Unsere Gesellschaft kann an der Schwelle zum nächs-
ten Jahrtausend auf die identitätsstiftende Arbeit ihrer
Künstlerinnen und Künstler nicht verzichten. Der Bei-
trag der Kulturschaffenden zum Bruttosozialprodukt
hat volkswirtschaftlich größtes Gewicht. Nie zuvor
haben urheberrechtsbezogene Industriezweige – ne-
ben den Kreativen selbst – mehr Menschen beschäf-
tigt; nie zuvor lag das Aufkommen der Verwertungs-
gesellschaften höher als heute. Die Entwicklung zur
Informationsgesellschaft wird diesen positiven Trend
eher noch verstärken und zu einem höheren Aufkom-
men beitragen.

Umso wichtiger ist es, sich den Herausforderungen
der neuen Technologien zu stellen. Im digitalen Zeit-
alter wird nämlich das besondere Kapital des schöpfe-
rischen Menschen – sein geistiges Eigentum an Werk-
schöpfungen und Darbietungen – tendenziell ver-
wundbarer. Immer häufiger wird über Art und
Ausmaß illegaler Nutzungen geschützter Werke und
Leistungen im Internet berichtet, der Schaden auch
für deutsche Verwertungsgesellschaften und damit für
die Rechteinhaber, ferner für die Tonträgerindustrie
ist erheblich.

Werkschöpfer und ausübende Künstler, aber auch
Verwerter, bedürfen also gerade im digitalen Umfeld
des rechtlichen Schutzes, damit ihnen die Basis ihrer
Existenz nicht entzogen wird. Das Urheberrecht kann
nur einen Teil der Antwort geben; es muss das materi-
elle Recht zur Verfügung stellen, um dessen Durchset-
zung es geht. Außerdem kann die Antwort nicht mehr
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allein von nationalen Rechtssystemen, sie muss auch
auf internationaler Ebene gegeben werden.

Mit den beiden von Deutschland unterzeichneten
WIPO-Verträgen vom Dezember 1996 – dem WIPO-
Urheberrechtsvertrag (WCT) und dem WIPO-Vertrag
über Darbietungen und Tonträger (WPPT) – sind erste
Antworten gegeben worden auf die Fragen, die das
digitale Zeitalter für die Sicherung des Urheberrechts
aufwirft. Die Verträge sehen das „right of making
available“ vor, damit – vereinfacht gesagt – das „On-
line-Recht“ für Urheber und die nach dem WPPT
Berechtigten.

In der Europäischen Union wird intensiv über einen
Richtlinienvorschlag beraten, der der Umsetzung die-
ser beiden Verträge dienen soll; außerdem sollen wei-
tere Bereiche des Urheberrechts, insbesondere das
Vervielfältigungsrecht mit seinen Schranken harmoni-
siert werden. In Deutschland liegt bereits seit länge-
rem der Diskussionsentwurf eines 5. Gesetzes zur Än-
derung des Urheberrechtsgesetzes vor. Die Bundesre-
gierung misst diesem Entwurf erhebliche Bedeutung
für die Sicherung der Rechte der Urheber und Leis-
tungsschutzberechtigten im digitalen Umfeld zu. Der
Entwurf wird es ermöglichen, die WIPO-Verträge
schnell umzusetzen und zu ratifizieren, sobald die
Vorgaben der Europäischen Richtlinie feststehen.

Bei der Durchsetzung der Rechte geht es um zwei
Punkte: Zum einen müssen Durchsetzungsmechanis-
men – d. h. gesetzliche Regelungen – überhaupt zur
Verfügung gestellt werden. Zum anderen geht es um
die Wirksamkeit der vorhandenen Instrumente. Das
TRIPS-Übereinkommen enthält mit seinen Artikeln
41 ff. über die Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums die Basis für die Schaffung solcher Durch-
setzungsmechanismen. Es geht dabei nicht nur um
Strafverfahren. Auch solche Rechtsinstrumente, die
z. B. das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
oder der Grenzbeschlagnahme, die sich in vielen Staa-
ten – auch in Deutschland – schon bewährt haben,
müssen vorgesehen werden. Und auch die genannten
WIPO-Verträge enthalten Regelungen, die der
Rechtsdurchsetzung dienen. Sie verpflichten nämlich
dazu, technische Schutzmaßnahmen der Rechteinha-
ber und Maßnahmen zur Rechteverwaltung rechtlich
zu flankieren. Solche technischen Schutzmaßnahmen
werden ganz erhebliche Bedeutung erlangen; die
Rechteinhaber werden in die Lage versetzt, die Mög-
lichkeiten der neuen Technologien zu ihrem Schutz
einzusetzen. Der Richtlinienvorschlag „Urheberrecht
in der Informationsgesellschaft“ enthält auch insoweit
Vorgaben, deren Umsetzung durch den Diskussions-
entwurf vorbereitet wird.

Neben dem Schutz des geistigen Eigentums darf aber
das Ziel, die Entwicklung der neuen Medien zu för-

dern anstatt zu behindern, nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Unter einem ungenügenden Schutz der
Urheber würde auch die Entwicklung der neuen Me-
dien leiden, weil dann weniger attraktive Inhalte in
die Netze eingestellt würden. Umgekehrt sind die Ur-
heber an einer optimalen Nutzung ihrer Werke – gege-
benenfalls auch an einer unentgeltlichen Nutzung –
interessiert; manche Urheber stellen daher ihre Werke
frei in das Internet ein. Ein einfacher und kostengüns-
tiger Zugang zu Informationen und geschützten Wer-
ken für eine breite Öffentlichkeit ist auch deshalb an-
zustreben, um eine offene und innovative Gesellschaft
zu ermöglichen, in der der Gedanke des lebenslangen
Lernens Wirklichkeit wird. Der Staat kann dabei nur
Rahmenbedingungen setzen; diese müssen Raum las-
sen für neue technische Entwicklungen und für die
kreative Lösung sich neu stellender Probleme durch
die am technischen Prozess Beteiligten selbst. Insge-
samt wird sich die Bundesregierung weiterhin für
Regelungen einsetzen, die die Interessen aller Betrof-
fenen – Urheber, Nutzer der neuen Medien, Diens-
teanbieter und anderer Beteiligter – zu einem ange-
messenen Ausgleich bringen.

Auch im Hinblick auf die Frage einer Haftung der
Diensteanbieter ist eine sorgfältige Abwägung der In-
teressen der Rechteanbieter und der Diensteanbieter
erforderlich. Einerseits müssen die Rechte der Urhe-
ber geschützt bleiben, andererseits ist aber im Interes-
se einer positiven Entwicklung der neuen Medien dar-
auf zu achten, dass die Diensteanbieter vor einer un-
angemessenen Inanspruchnahme geschützt werden.
Zu diesem Zweck wurden in Deutschland mit dem
IuKDG Grundsätze zur Verantwortlichkeit der Diens-
teanbieter eingeführt, die nach den bisherigen Erfah-
rungen auch für den Bereich des Urheberrechts sach-
gerecht sind. Auf europäischer Ebene gibt es mit der
derzeit beratenen Richtlinie zu gewissen rechtlichen
Aspekten des elektronischen Geschäftsverkehrs eine
vergleichbare Rechtsentwicklung.

Verbraucherschutz

24. Wie will die Bundesregierung durchsetzen, dass im

Internet der gleiche Verbraucherschutz gilt wie im

übrigen Geschäftsverkehr und dass unlautere Wer-

bemethoden wie unverlangt zugesandte und uner-

wünschte E-mail-Werbung unterbunden werden?

Die Bedeutung des Verbraucherschutzes in der Infor-
mationsgesellschaft ist hoch. Ein wirksamer Verbrau-
cherschutz ist Voraussetzung für die Akzeptanz der
neuen Informations- und Kommunikationstechniken
durch den Verbraucher und die volle Entfaltung der
Chancen und Möglichkeiten der neuen Medien der
Informationsgesellschaft. Die Weiterentwicklung der
Rahmenbedingungen für neue Medien auf nationaler,



Drucksache 14/1866 – 22 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

europäischer und internationaler Ebene muss daher
einem angemessenen Verbraucherschutz Rechnung
tragen.

Die Informationsgesellschaft bietet dem Verbraucher
viele Vorteile und Chancen, schafft aber auch andere
und zusätzliche Risiken und Gefahren im Vergleich
zum übrigen Geschäftsverkehr. Die bestehenden Ver-
braucherschutzvorschriften – z. B. das Gesetz zur Re-
gelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen oder das Verbraucherkreditgesetz sowie zahl-
reiche weitere verbraucherschützende Vorschriften im
Zivilrecht und Öffentlichen Recht – finden grundsätz-
lich auch auf Internet-Geschäfte Anwendung. Sie
werden aber den Besonderheiten des elektronischen
Geschäftsverkehrs nicht immer gerecht. Das Informa-
tions- und Kommunikationsdienstegesetz hat mit dem
Teledienstegesetz, dem Teledienstedatenschutzgesetz
sowie mit Neuregelungen im Gesetz über die Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften und Medieninhal-
te, im Preisangabengesetz und in der Preisangaben-
verordnung auch zu einer Sicherung des Verbraucher-
schutzes im Zusammenhang mit Multimedia-
Angeboten geführt.

Weitere gesetzgeberische Maßnahmen sind jedoch
notwendig, um ein gleichwertiges Verbraucherschutz-
niveau sicherzustellen. Auch die Enquete-Kommissi-
on des Deutschen Bundestages „Zukunft der Medien
in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in
die Informationsgesellschaft“ hat in ihrem fünften
Zwischenbericht zum Thema „Verbraucherschutz in
der Informationsgesellschaft“ (Drucksache 13/11003)
festgestellt, dass im Verbraucherschutzrecht noch An-
passungen an die Erfordernisse des elektronischen
Geschäftsverkehrs zu erfolgen haben. Entsprechende
Regelungen werden derzeit auf internationaler, euro-
päischer und nationaler Ebene beraten.

Die EU hat sich des Themas schon mit einer allgemei-
nen Fernabsatzrichtlinie angenommen, die bis zum
4. Juni 2000 in deutsches Recht umzusetzen ist. Die
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-
schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl.
EG Nr. L 155, S. 19) soll ein europaweit harmonisier-
tes Mindestniveau an Verbraucherschutz beim Dis-
tanzvertrieb von Waren und Dienstleistungen – also
auch bei Angeboten im Internet – schaffen. Das BMJ
hat im Mai 1999 den Referentenentwurf eines Fernab-
satzgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie vorgelegt.
Die Bundesregierung möchte eine zügige Umsetzung
erreichen. Das Fernabsatzgesetz wird die in der Fern-
absatzrichtlinie vorgesehenen Informationspflichten
und ein Widerrufsrecht des Verbrauchers in deutsches
Recht umsetzen und einige Anpassungen im Bürgerli-
chen Gesetzbuch, im Gesetz zur Regelung des Rechts
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Verbrau-

cherkreditgesetz und im Fernunterrichtsschutzgesetz
vornehmen. Damit wird ein Rechtsrahmen geschaf-
fen, der einen angemessenen Verbraucherschutz ge-
währleistet und Anbietern und Verbrauchern Rechts-
sicherheit bietet.

Ausgenommen vom Anwendungsbereich der Fernab-
satzrichtlinie 97/7/EG ist allerdings der wichtige Sek-
tor der Finanzdienstleistungen, auf den auch das ge-
plante Fernabsatzgesetz zunächst keine Anwendung
finden soll. Diese Lücke soll aber im Hinblick auf die
zunehmende Bedeutung des Online-Vertriebs von Fi-
nanzdienstleistungen durch eine Richtlinie über den
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbrau-
cher geschlossen werden. Die Europäische Kommis-
sion hat Ende 1998 einen entsprechenden Richtlinien-
vorschlag vorgelegt, der derzeit beraten wird.

Ferner hat das BMJ einen Diskussionsentwurf für ein
Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Pri-
vatrechts an den modernen Rechtsverkehr vorgelegt,
der an die hohen Sicherheitsstandards des Signaturge-
setzes anknüpft und auch die verbraucherschützenden
Aspekte der Formvorschriften berücksichtigt (siehe
hierzu auch Antwort zu Frage 16). Auf europäischer
Ebene konnten im Rahmen der Verhandlungen über
einen Richtlinienvorschlag zu digitalen Signaturen
wesentliche Verbesserungen erreicht werden.

Die Bundesregierung wird sich weiterhin – auch in
anderen Richtlinienvorhaben, wie z. B. dem Richtli-
nienvorschlag zum elektronischen Geschäftsverkehr –
im Lichte des Verbraucherschutzzieles in Artikel 153
des EG-Vertrags für ein hohes Verbraucherschutz-
niveau innerhalb Europas einsetzen. Hinzuweisen ist
insofern auf die Entschließung des Rates vom
19. Januar 1999 über die Verbraucherdimension in der
Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. C 23 v.
28. Januar 1999, S. 1), die für grenzüberschreitende
Geschäfte unter Einsatz von Informationstechnologi-
en im Rahmen des Gemeinschaftsrechts und der be-
stehenden internationalen Übereinkommen einen
leichten Zugang des Verbrauchers zu den Rechts-
durchsetzungsverfahren, insbesondere in ihrem ge-
wöhnlichen Wohnsitzstaat, fordert und die Europäi-
sche Kommission ersucht, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die
Verbraucher die bereits durch die Übereinkommen
von Brüssel und Rom gewährten einschlägigen Rech-
te in Anspruch nehmen können, unter anderem die
Rechte betreffend die Anwendbarkeit der Rechtsvor-
schriften des Wohnsitzstaats und den leichten Zugang
zu den nationalen Gerichten, und um diese Rechte zu
stärken.

Mit den derzeit diskutierten Regelungen soll der Ver-
braucherschutz im Internet gesichert werden. Es be-
darf kontinuierlicher Beobachtung, ob sich diese Re-
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gelungen als ausreichend und angemessen erweisen.
Besonderes Augenmerk ist dabei der Globalisierung
der Informationsgesellschaft zu widmen. Die Proble-
me der Durchsetzung nationaler Verbraucherschutz-
vorschriften im weltweiten Kontext des Internets sind
durch sachgerechte Zuständigkeitsregeln und eine zu-
nehmende internationale Harmonisierung, Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zu lösen. Dem soll bei-
spielsweise mit Leitlinien der OECD über für den
Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsver-
kehr Rechnung getragen werden, die derzeit beraten
werden. Die Bundesregierung wird auch auf internati-
onaler Ebene für den notwendigen Verbraucherschutz
eintreten, damit der Verbraucher Vertrauen in die neu-
en Medien entwickeln kann.

Nach der Rechtsprechung zu § 1 UWG ist in Deutsch-
land die unerwünschte Werbung per Fax, Telefon oder
E-Mail („spamming“) unzulässig. Ein Anspruch auf
Unterlassen solcher Werbesendungen ist gerichtlich
durchsetzbar. Die Bundesregierung setzt sich dafür
ein, dass auch künftig europäische Vorschriften dem
nicht entgegenstehen.

Elektronischer Handel und Werbung

25. Durch welche besonderen Maßnahmen will die

Bundesregierung neue Formen der Werbung im In-

ternet und den elektronischen Handel fördern?

Welche Änderungen im Handelsrecht sind geplant?

Wie will die Bundesregierung übers Netz grenz-

überschreitend erbrachte Leistungen langfristig

steuerlich behandeln?

Werbung im Internet unterliegt grundsätzlich, wie
jede andere Werbung auch, den Regelungen des deut-
schen Wettbewerbsrechts, d. h. konkret den Werbe-
regelungen im Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb sowie speziellen Vorschriften z. B. des
Rabattgesetzes, der Zugabeverordnung, der Preisan-
gabenverordnung, des Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes oder im Staatsvertrag über Me-
diendienste. Ob diese nationalen Regelungen auf
Werbeverhalten in einem internationalen Medium,
wie z. B. dem Internet anwendbar sind, bestimmt sich
wiederum nach den Grundsätzen des Internationalen
Privatrechts des Wettbewerbsrechts. Auch diese
Grundsätze für die Anknüpfung der rechtlichen Wür-
digung an bestimmte nationale Regelungen sind auf
Werbung im Internet grundsätzlich anwendbar.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Werbung in inter-
nationalen Medien keine völlig neue Erscheinung ist.
Auch im Bereich der Werbung in Printmedien hat es
immer wieder Fälle von über nationale Grenzen hin-
aus wirkenden Werbemaßnahmen gegeben. Mit der
Ausweitung der Internet-Nutzung treten solche Fälle

lediglich in erheblich höherem Maße auf als bis dort-
hin. Um im internationalen Rahmen ein größeres Maß
an Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzer zu erzie-
len, kann deshalb die Entwicklung internationaler
Standards sinnvoll sein. Die Bundesregierung wirkt in
verschiedenen internationalen Gremien, wie z. B. auf
Ebene der Vereinten Nationen, an den Überlegungen
zur Entwicklung solcher Standards mit.

Davon unabhängige Änderungen des deutschen Wett-
bewerbsrechts, die im Hinblick auf die ohnehin nur
beschränkte Anwendbarkeit des deutschen Rechts
auch nur beschränkte Auswirkungen auf die Werbe-
möglichkeiten im Internet haben könnten und zur grö-
ßeren Rechtssicherheit im internationalen Raum nur
wenig beitragen würden, sind demgegenüber derzeit
nicht geplant.

Die Besteuerung des Elektronischen Handels erfor-
dert international abgestimmte Lösungen. Die Bun-
desregierung plant keinen nationalen Alleingang. In-
ternational besteht sowohl auf Ebene der OECD als
auch auf Ebene der EU Einigkeit darüber, den elektro-
nischen Handel steuerlich weder zu privilegieren noch
zu diskriminieren.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht sollten alle Umsätze, bei
denen der steuerrelevante Vorgang „online“, d. h. di-
rekt auf elektronischem Wege über die Netze bewirkt
wird, als sonstige Leistung behandelt werden. Das
Umsatzsteueraufkommen aus diesen Transaktionen
soll bei grenzüberschreitenden Vorgängen dem Land
zufließen, in dem diese Leistungen verbraucht wer-
den.

Die Bundesregierung trägt diese international abge-
stimmte Zielvorgabe uneingeschränkt mit. Dabei ist
sie sich bewusst, dass die bei der Umsetzung dieser
Ziele auftretenden verwaltungspraktischen Schwierig-
keiten, die überwiegend technischer Art sind, auf in-
ternationaler Ebene unter Einbeziehung der Wirt-
schaft gelöst werden müssen.

Digitaler Rundfunk

26. Auf welche Weise will die Bundesregierung die Di-

gitalisierung des Rundfunks mit der damit verbun-

denen Vervielfältigung der Übertragungswege und

neue Angebote im Rundfunk – wie z. B. Business

TV – sowie neue Formen der Verbindung von

Rundfunk und neuen Diensten fördern?

Die Bundesregierung misst der Digitalisierung des
Rundfunks eine hohe Bedeutung bei: Die Digitalisie-
rung des Rundfunks stellt einen bisher noch fehlenden
digitalen Infrastrukturbaustein bereit, der für die Kon-
vergenz elektronischer Medien, Informations- und
Telekommunikationstechniken notwendig ist. Dabei
erwartet die Bundesregierung die Ausweitung des
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vorhandenen Programmangebots und die Schaffung
innovativer neuer Multimedia-Angebote.

Um diesen Entwicklungsprozess zu fördern, hat die
Bundesregierung – gemeinsam mit den Ländern – die
Initiative „Digitaler Rundfunk“ als Arbeitsplattform
gebildet, in die alle Beteiligten ihre Vorstellungen ein-
bringen und gemeinsam Lösungswege vorbereiten.
Die Initiative besteht aus einem Lenkungsausschuss
und den vier Arbeitsgruppen Kapazitätsbedarf, Szena-
rien, Rechtsfragen und Marktentwicklung; eine weite-
re Gruppe, Internationales, ist in Vorbereitung. Letzte-
rer kommt u. a. im Hinblick auf ein stärker europäisch
ausgerichtetes Vorgehen besondere Bedeutung zu. Die
Arbeitsgruppen sollen den Umstellungsprozess unter
rechtlichen und marktwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten vorbereiten und begleiten. Dazu sollen u. a. die
benötigten Übertragungskapazitäten ermittelt und in
marktwirtschaftlich tragfähige Überführungsszenari-
en umgesetzt werden. Die rechtzeitige Bereitstellung
attraktiver digitaler Angebote gehört ebenso zur Auf-
gabenpalette wie die Beseitigung von Hemmnissen,
die den Innovationsprozess bremsen. Die entspre-
chenden Ergebnisse, welche die Arbeitsgruppen er-
zielen, sollen durch den Lenkungsausschuss verab-
schiedet und an Bund und Länder und die Marktteil-
nehmer zur Umsetzung weitergereicht werden.

Auf internationaler Ebene wird sich die Bundesregie-
rung u. a. verstärkt für gemeinsame Migrationssze-
narien einsetzen, um eine homogene, digitale Rund-
funkinfrastruktur im europäischen Rundfunkraum zu
erreichen und damit die Verfügbarkeit digitaler Pro-
gramme und Multimediadienste (z. B. Business-TV,
schneller Internetzugang) auf technisch hohem Ni-
veau und zu kostengünstigen Bedingungen europa-
weit zu sichern.

In Deutschland wird Business-TV bisher hauptsäch-
lich von Großunternehmen genutzt; für kleine und
mittlere Unternehmen steht der Durchbruch noch be-
vor. Die Broschüre „Business-TV Neue Wege in der
Unternehmenskommunikation“, die im April 1999
vom BMWi gemeinsam mit dem DIHT herausgege-
ben wurde, soll die Verbreitung dieser neuen Technik
in der Wirtschaft beschleunigen und insbesondere den
kleinen und mittleren Unternehmen die Nutzung der
damit verbundenen Möglichkeiten erleichtern. Sie
gibt einen umfassenden Überblick über die vielfälti-
gen Chancen (Produktivitätszuwachs, Einsparungspo-
tential usw.) und Kosten von Business-TV. Anhand
von anschaulichen Best-Practise-Beispielen aus unter-
schiedlichen Branchen wie Automobile, Banken u. a.
wird gezeigt, wie durch Business-TV die Kommuni-
kation in Unternehmen verbessert, innerbetriebliche
Aus- und Weiterbildung effektiver und Produkte
schneller vermarktet werden können. Darüber hinaus

wird derzeit geprüft, ob konkrete Projekte, die auf
Anwendungen von Business-TV im Mittelstand z. B.
zur Fortbildung abzielen, im Rahmen knapper Haus-
haltsmittel gefördert werden können.

Anstöße durch Beschaffung

27. Welche Anstöße gibt die Bundesregierung der Ent-

wicklung von neuen Medien und Diensten durch in-

novative Beschaffung z. B. in der eigenen Verwal-

tung und in der Verbreitung der deutschen Kultur

und Sprache im Ausland?

Vorrangige Aufgabe des öffentlichen Auftragswesens
ist die wirtschaftliche Bedarfsdeckung der Verwaltung
zur Sicherstellung der ihr übertragenen Aufgaben.
Grundlage hierfür sind die nationalen und EU – recht-
lichen Bestimmungen des sog. Vergaberechtsände-
rungsgesetzes (vierter Teil des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen/GWB) und den hierauf beru-
henden Regelungen der

● Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

● Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
und

● Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
(VOF).

Alle diese Vorschriften beinhalten wettbewerbliche,
transparente Grundsätze, um mit den bestehenden Re-
gelungen möglichst großen Wettbewerb zu initiieren
und somit dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der
wirtschaftlichen und sparsamen Bedarfsdeckung ge-
nüge zu leisten. Dabei greift die öffentliche Hand wei-
testgehend auf handelsübliche, marktgängige Produk-
te und Dienstleistungen zurück.

Die Entwicklung und Einführung neuer innovativer
Produkte, Medien und Dienste ist zunächst einmal Sa-
che der Unternehmen und nicht Aufgabe der öffentli-
chen Hand. Durch die weitestgehende Zulassung der
funktionalen Leistungsbeschreibung, bei der die vom
Markt geforderte Leistung durch die Darstellung des
Zwecks, der Funktion und der sonstigen Anforderun-
gen spezifiziert wird, hat die Wirtschaft die Chance,
neue, innovative Produkte und Leistungen anzubie-
ten. Gestärkt wird dies auch bei klaren technischen
Vorgaben in Form konstruktiver Leistungsbeschrei-
bungen durch die Möglichkeit zur Abgabe von Ne-
benangeboten, mit denen die Unternehmen abwei-
chend von den klaren Vorgaben die Palette neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen anbieten können. All dies
zusammen führt bei richtiger Anwendung dazu, dass
auch die öffentliche Hand mit den geltenden Regelun-
gen des öffentlichen Auftragswesens modernen Tech-
niken nicht verschlossen bleibt und neue, innovative
Produkte und Leistungen einkaufen kann.
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Grundlagenforschung

28. Mit welchen Projekten der Grundlagenforschung

treibt die Bundesregierung die Entwicklung der

neuen Medien in Deutschland voran?

Die Förderung der einschlägigen Grundlagenfor-
schung durch die Bundesregierung konzentriert sich
auf die Entwicklung von neuen Netztechnologien und
ausgewählten Internettechnologien. Hinzu kommen
Projekte im Rahmen des Leitprojekts „Mensch-Tech-
nik-Interaktion“, die sich vor allem mit der natürlich-
sprachlichen Ein- und Ausgabe von Informationen,
mit der Einbeziehung von Gestik und Haptik in die
Mensch-Maschine-Kommunikation sowie mit der re-
alitätsnahen, visuellen Darstellung komplexer Sach-
verhalte durch Informationssysteme beschäftigen.

Zu den bereits laufenden Projekten zur Netztechnolo-
gie gehören:

● KOMNET
Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten hier an der
Weiterentwicklung von optischen Netzen.

● MOBIKOM
Breitbandige Übertragungstechniken für die mobi-
le Kommunikation werden entwickelt.

Von entscheidender Bedeutung ist neben der Techno-
logieentwicklung der Ausbau der Netzinfrastruktur
für die Wissenschaft. Mit dem Gigabit-Wissenschafts-
netz wird im Bereich der Forschung und Wissenschaft
ein leistungsfähiges Datennetz aufgebaut, das die Ent-
wicklung und Erprobung neuer Netztechnik und neu-
er Anwendung stimulieren wird. Die Projektförde-
rung des Deutsches Forschungsnetzes hat zum Ziel, in
Wissenschaftsbereichen neue Internetdienste und
neue Kommunikationsformen zu entwickeln, die eine
Vorreiterrolle bei der Entwicklung des Internet spielen
können.

Jährlich verausgabt das BMBF für diese Projekte aus
dem Bereich der Grundlagenforschung insgesamt
etwa 100 Mio. DM. Hinzu kommen Mittel für die in-
stitutionelle Förderung der Grundlagenforschung in
etwa gleicher Größenordnung.

Seit 1998 werden folgende Projekte zur Grundlagen-
forschung durch das BMWi im Bereich Multimedia
gefördert:

– Mit dem 1998 gestarteten Vorhaben „Optimierung
und Umsetzung von MPEG-4 Encodierungs- und
Decodierungsalgorithmen für mobile und stationä-
re, multimediale Mehrwertdienste auf innovativen
Netzen“ werden neue Grundlagen für Technologi-
en geschaffen, die einen breitenwirksamen Zugang
zu multimedialen Informationen über mobile End-
geräte ermöglichen. Dies erfolgt durch die Über-

tragung neuester Datenkompressionsverfahren in
höchstintegrierte Chipstrukturen.

– Der zweite Schwerpunkt baut darauf auf und unter-
stützt die Nutzung und Umsetzung des technisch
möglichen Zugangs zu multimedialen Informatio-
nen für neue Dienstleistungen und Anwendungsbe-
reiche im industriellen Sektor. Hierbei handelt es
sich eher um anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung. 1999 ist das Verbundvorhaben „Multi-
mediales Maschinen-Informations-system“ mit
bislang 12 Partnern aus Industrie und Forschung
begonnen worden. Mit dem Projekt werden Grund-
lagen für neue multimediale Informationssysteme
am Beispiel des Maschinenbaus geschaffen, die
von der Dokumentation und spezifischen Qualifi-
kation bis hin zur Wartung reichen.

Außerdem erfordert die Entwicklung „Neuer Medien“
auch neue Ansätze bei der Archivierung von und der
Suche in rasch wachsenden multimedialen Datenbe-
ständen, um dem Nutzer Bild-Informationen persona-
lisiert, interaktiv und schnell zur Verfügung zu stellen.
Hierzu wurde 1999 das Vorhaben „Intelligente Infor-
mationsverwaltung und Nutzerfahrung in Multime-
dia-Bildarchiven“ begonnen. Mit dem Vorhaben soll
ein grundlegender Beitrag zur Weiterentwicklung der
Datenkompressionsverfahren (MPEG-7) geleistet und
die Standardisierung auf diesem Gebiet vorangebracht
werden.

Bürger und Staat

29. Wie nutzt die Bundesregierung die neuen Medien,

um ihr Handeln effizienter zu gestalten, den Bürger-

service zu verbessern sowie ihr Handeln und das

der Bundesbehörden für den Bürger transparent und

verständlich zu machen und im Gegenzug die Bür-

germeinung in ihre Entscheidungen besser einflie-

ßen zu lassen?

Welche Modelle zur Erprobung elektronischer Ver-

fahren der Stimmabgabe fördert die Bundesregie-

rung?

Elektronische Post und elektronischer Dokumenten-
austausch sind alltägliches Hilfsmittel bei der Arbeit
in der Bundesverwaltung geworden, sie haben u. a.
die Transportzeiten deutlich verkürzt. Das Angebot an
Fachinformationssystemen, z. B. im Intranet des
IVBB, wird kontinuierlich ausgebaut, es umfasst der-
zeit den Zugang zur Normensammlung der JURIS-
Datenbank, zu EU-Ratsdokumenten und zu bestimm-
ten Fachzeitschriften.

Alle Ressorts informieren Bürgerinnen und Bürger
heute über eine eigene Internet-Homepage, die unmit-
telbar oder durch die Eingabe des Stichworts Bundes-
regierung zu erreichen ist. Zusätzliches Informations-
material lässt sich direkt über das Internet bestellen.
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Öffentliche Internet-Diskussionen sollen als ein Mit-
tel erprobt werden, um bei Entscheidungen der Bun-
desregierung die Bürgermeinung besser berücksichti-
gen zu können. Zunächst wird eine solche Diskussion
–in Form eines Pilotprojekts – zum Aktionsprogramm
der Bundesregierung „Innovation und Arbeitsplätze
in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“
erwogen.

Mit dem im März 1999 angelaufenen und vom BMWi
geförderten Projekt „Wahlen im Internet“ werden
erstmals Voraussetzungen für eine Wahl über das In-
ternet alternativ zur Briefwahl geschaffen. Bei der
Vielzahl von Wahlen ist die Erleichterung der Teil-
nahme für die Wahlberechtigten wünschenswert. Die
Stimmabgabe über das Internet bietet eine neue, at-
traktive Möglichkeit, insbesondere bei steigender Mo-
bilität und Ancienisierung der Wahlbevölkerung. Mit
dem Projekt „Wahlen im Internet“ sollen schrittweise
die technischen und rechtlichen Probleme gelöst wer-
den, so dass am Ende ein Internet-Wahlverfahren ana-
log zur Briefwahl verfügbar ist. Die Entwicklung des
Wahlverfahrens wird durch wirklichkeitsnahe Tests
bei den Sozialwahlen, einer Personalratswahl und ei-
ner Wahl zum Universitätsparlament geprüft.

Neue Sicherheitsbedrohung

30. Wie schätzt die Bundesregierung die Gefahren ein,

die durch Angriffe auf kritische öffentliche und pri-

vate Infrastrukturen der Information und Kommuni-

kation in Deutschland gegenwärtig und künftig auf-

treten können?

Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zur

Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit

gegenüber Angriffen auf die Informations- und

Kommunikationssysteme?

Die Informationstechnik spielt für das reibungslose
Funktionieren der hochtechnologisierten Infrastruk-

tursysteme in Deutschland eine zunehmend wichtige
Rolle. „Angriffe“ auf die elektronischen Informa-
tionsmanagement- und/oder Steuerungssysteme wich-
tiger Infrastrukturbereiche wie

– Telekommunikation,

– Transport- und Verkehrswesen,

– Energieversorgung (Elektrizität, Öl und Gas),

– Gesundheitswesen (einschließlich Lebensmittel-
und Trinkwasserversorgung),

– Notfall- und Rettungsdienste,

– Regierung und öffentliche Verwaltung (einschließ-
lich Polizeien, Zoll und Bundeswehr),

– sowie Bank-, Finanz-, und Versicherungswesen

können diese empfindlich stören und zu einer krisen-
haften Entwicklung führen.

In der Bundesregierung wurde eine interministerielle
Arbeitsgruppe „Kritische Infrastrukturen“ damit be-
auftragt, die hiermit verbundenen potentiellen Gefähr-
dungen zu analysieren und Vorschläge für die gegebe-
nenfalls erforderliche Abwehr dieser neuen Gefähr-
dungsformen zu entwickeln. Gegenwärtig wird ein
„Sensibilisierungsbericht“ erarbeitet, der dem Bun-
deskabinett Ende des Jahres 1999 für weiterführende
Überlegungen vorgelegt werden soll.

Die Erschließung des Potentials der neuen Kommuni-
kationsnetze hängt von dem Vertrauen der Nutzer in
die Sicherheit der neuen Technologien ab. Das BMWi
beabsichtigt, im Jahr 2000 einen Wettbewerb „Sichere
und verlässliche Transaktionen in offenen Kommuni-
kationsnetzen (VERNET)“ auszuschreiben. Die zehn
besten Projektideen sollen gefördert werden. Der
Wettbewerb „VERNET“ soll zu Pilotprojekten anre-
gen, in denen innovative Lösungen für die sichere
Kommunikation in offenen Netzen beschleunigt ent-
wickelt und angewendet werden.
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